
Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der IV) 
 

1 
 

santésuisse 

Römerstrasse 20 

Postfach 1561 

CH-4502 Solothurn  

Tel. +41 32 625 41 41 

Fax +41 32 625 41 51 

mail@santesuisse.ch 

www.santesuisse.ch 

 

 
 

 
 
Für Rückfragen: 
Axel Reichlmeier 
Direktwahl: +41 32 625 4252 
Axel.Reichlmeier@santesuisse.ch 

Solothurn, 19. März 2021 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
santésuisse bedankt sich für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen betreffend die Änderung 
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV).  
 
Im Grundsatz begrüssen wir die Weiterentwicklung der IV (WE IV) mit dem Ziel, die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und psychisch er-
krankten Versicherten in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren zu verbessern, um das Eingliederungspotenzial der Versicherten auszu-
schöpfen und ihre Vermittlungsfähigkeit zu optimieren. Aus Sicht der Krankenversicherung sind hier die bessere Koordination der Spezialitätenliste 
(SL) mit der Geburtsgebrechenspezialitätenliste (GG-SL) oder die Angleichung der Tarifierungsgrundsätze zu begrüssen. 
 
Generell erachten wir es als zentral, im Sinne des gesamten Sozialversicherungssystems zu denken, weshalb es nicht sinnvoll ist, die eine Sozial-
versicherung zulasten der anderen finanziell zu entlasten. Es ist besser, die Zusammenarbeit der Sozialversicherungen zu stärken und im Sinne 
der integrierten Versorgung dafür zu sorgen, dass Patienten umfassend und gut versorgt sind, so dass sie ein Leben führen können, welches 
ihnen die grösstmögliche Selbständigkeit auch finanzieller Art ermöglicht.  
 
 
 

http://www.santesuisse.ch/
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In den folgenden Punkten kann santésuisse den vorgeschlagenen Änderungen daher nicht zustimmen: 
- santésuisse erachtet es als wichtig, dass die Liste der Geburtsgebrechen weiterhin vom Bundesrat festgelegt wird. Gemäss erläuterndem 

Bericht wird die Liste in Zukunft häufiger geändert, weshalb deren Festlegung dem EDI übertragen werden soll. Diese Argumentation über-
zeugt aus verschiedenen Gründen nicht: Häufige Revisionen sind kein ausreichender Grund, die Verantwortung für die GgV dem EDI zu 
übertragen. Der bewährte Weg, mittels Vernehmlassung Bemerkungen einbringen zu können, muss in jedem Fall weiter bestehen bleiben. 
Betroffene Kreise sollen weiter angehört werden. Es ist aber auch sachlich falsch, die Liste ständig zu ändern: In der Vergangenheit wurde 
sie zurecht nur selten geändert. Jede Änderung führt dazu, dass für bestimmte Personen Kostenträger und massgebende gesetzliche 
Grundlagen ändern. Dies ist auch der Rechtssicherheit abträglich. Es ist an sich nicht einzusehen, warum permanent neue Geburtsgebre-
chen entstehen sollten. Es spricht nichts gegen eine Aktualisierung alle fünf bis zehn Jahre, aber sicherlich nicht häufiger.  

 
- Die Änderung der aktuellen Praxis bei den medizinischen Eingliederungsmassnahmen ist nicht verständlich. Die Änderungen bei den medi-

zinischen Eingliederungsmassnahmen führen zu einer Verschiebung von Kosten von der IV zu den Krankenversicherern. Dabei haben die 
Krankenversicherer aber im Gegensatz zur IV keine Möglichkeit, diese Kosten zu steuern. Es ist unklar, was in Zukunft als medizinische 
Eingliederungsmassnahme zu verstehen ist. Für die tägliche Arbeit der Krankenversicherer ist das Erkennen solcher Massnahmen wichtig; 
die vorgesehenen Anpassungen führen aber zu Unsicherheiten. Ausserdem würde die heutige Praxis verändert, denn heute haben die 
Krankenversicherer die Möglichkeit, die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während eines Jahres nach Kenntnisnahme bei der IV 
zu melden.  

 
Wie im erläuternden Bericht steht, soll jedes Arzneimittel zudem nur in derjenigen Liste aufgeführt werden, deren Voraussetzungen es erfüllt. Eine 
Koordination der SL und der GG-SL ist sinnvoll, um Missverständnisse und Doppelspurigkeiten zu verhindern. Bei einer Indikationserweiterung 
kann gemäss erläuterndem Bericht ein Arzneimittel von der GG-SL genommen werden und gleichzeitig per Verfügung in die SL aufgenommen 
werden. Wir verlangen, dass vor der Aufnahme in die SL die WZW-Kriterien des Arzneimittels mit Indikationserweiterung geprüft werden.  
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Detaillierte Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 
 

Geltendes Recht Entwurf Änderung Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
    
 Der Schweizerische Bundesrat ver-

ordnet,  
 

  

 I.   
 Die Verordnung vom 17. Januar 1961 

über die Invalidenversicherung wird 
wie folgt geändert: 
 

  

 Ersatz von Ausdrücken 
 
1 Im ganzen Erlass, ausser in den Ar-
tikeln 3quinquies Absatz 3, 3sexies Absatz 
1, 3septies Absatz 1, 22 Absatz 4 Buch-
stabe a und 25 Absatz 3 wird «Bun-
desamt» ersetzt durch «BSV».  
 
2 Im ganzen Erlass ausser in Artikel 
3bis Absatz 1 wird «Eidgenössisches 
Departement des Innern» und «De-
partement» ersetzt durch «EDI». 
 
3 Im ganzen Erlass wird «auf dem re-
gulären Arbeitsmarkt» ersetzt durch 
«im ersten Arbeitsmarkt». 
 

 Einverstanden.  

Art. 1ter Abs. 1 
 
1 Eine versicherte Person kann sich 
bei der zuständigen IV-Stelle im 
Sinne von Artikel 40 zur Früherfas-
sung melden oder gemeldet werden, 
wenn sie: 

Art. 1ter Abs. 1 
 
1 Eine versicherte Person nach Artikel 
3abis Absatz 2 IVG kann sich bei der 
zuständigen IV-Stelle im Sinne von 
Artikel 40 zur Früherfassung melden 
oder gemeldet werden. 

 

 Einverstanden. 
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a. während mindestens 30 Tagen 
ununterbrochen arbeitsunfähig 
war; oder 

b. innerhalb eines Jahres wieder-
holt während kürzerer Zeit aus 
gesundheitlichen Gründen der 
Arbeit fernbleiben musste. 

 
Art. 1quinquies 
 
1 Die IV-Stelle kann die versicherte 
Person zu einem Früherfassungsge-
spräch aufbieten, um zu beurteilen, 
ob eine Anmeldung bei der IV ange-
zeigt ist. 
 
2 Das Früherfassungsgespräch dient 
insbesondere folgenden Zielen: 
a. Beurteilung der medizinischen, 

beruflichen und sozialen Situa-
tion der versicherten Person; 

b. Information der versicherten 
Person über Zweck und Umfang 
der Abklärungen im Zusammen-
hang mit der Früherfassung; 

c. Bestimmung der Akteure, die zur 
Erhaltung der Erwerbsfähigkeit 
der versicherten Person beitra-
gen können. 

 
3 Das Ergebnis des Früherfassungs-
gesprächs wird schriftlich festgehal-
ten. 
 

Art. 1quinquies 
 
Aufgehoben 
 

  
 
Einverstanden. 

Art. 1sexies Abs. 2 
 

Art. 1sexies Abs. 2 
 

  Einverstanden. 
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1 Die Massnahmen der Frühinterven-
tion nach Artikel 7d Absatz 2 IVG kön-
nen Versicherten gewährt werden, die 
bei der IV angemeldet sind. 

1 Die Massnahmen der Frühinterven-
tion nach Artikel 7d Absatz 2 IVG kön-
nen Versicherten gewährt werden, die 
bei der IV angemeldet sind. 
 
2 Massnahmen nach Artikel 7d Absatz 
2 Buchstaben c und d IVG können 
Versicherten während der obligatori-
schen Schulzeit gewährt werden, 
wenn sie ihnen den Zugang zu einer 
erstmaligen beruflichen Ausbildung o-
der den Eintritt in den Arbeitsmarkt er-
leichtern.  

 
Art. 2 Art der Massnahmen 
 
 
1 Als medizinische Massnahmen im 
Sinne von Artikel 12 IVG gelten na-
mentlich chirurgische, physiothera-
peutische und psychotherapeutische 
Vorkehren, die eine als Folgezustand 
eines Geburtsgebrechens, einer 
Krankheit oder eines Unfalls eingetre-
tene Beeinträchtigung der Körperbe-
wegung, der Sinneswahrnehmung o-
der der Kontaktfähigkeit zu beheben 
oder zu mildern trachten, um die Er-
werbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich 
im Aufgabenbereich zu betätigen, 
dauernd und wesentlich zu verbessern 
oder vor wesentlicher Beeinträchti-
gung zu bewahren. Die Massnahmen 
müssen nach bewährter Erkenntnis 
der medizinischen Wissenschaft an-
gezeigt sein und den Eingliederungs-
erfolg in einfacher und zweckmässiger 
Weise anstreben. 

Art. 2 Medizinische Eingliederungs-
massnahmen 
 
1 Als medizinische Eingliederungs-
massnahmen im Sinne von Artikel 12 
IVG gelten namentlich chirurgische, 
physiotherapeutische und psychothe-
rapeutische Behandlungen. Sie ha-
ben, nach der Behandlung des Lei-
dens an sich und nach Erreichen eines 
stabilisierten Gesundheitszustands, 
unmittelbar die Eingliederung nach Ar-
tikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel. 
 
2 In Abweichung von Artikel 14 Absatz 
2 IVG können auch medizinische Mas-
snahmen von der Invalidenversiche-
rung übernommen werden, wenn: 
a. deren Wirksamkeit, Zweckmässig-

keit oder Wirtschaftlichkeit noch in 
Abklärung ist; oder 

b. es sich um einen Fall mit hohem 
Eingliederungspotenzial handelt 
und die möglichen Einsparungen 

Art. 2 Medizinische Eingliederungs-
massnahmen 
 
1 Als medizinische Eingliederungs-
massnahmen im Sinne von Artikel 12 
IVG gelten namentlich chirurgische, 
physiotherapeutische und psychothe-
rapeutische Behandlungen. Sie ha-
ben, nach der Behandlung des Lei-
dens an sich und nach Erreichen eines 
stabilisierten Gesundheitszustands, 
unmittelbar die Eingliederung nach Ar-
tikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel. 
 
2 In Abweichung von Artikel 14 Absatz 
2 IVG können auch medizinische Mas-
snahmen von der Invalidenversiche-
rung übernommen werden, wenn: 
c. deren Wirksamkeit, Zweckmässig-

keit oder Wirtschaftlichkeit noch in 
Abklärung ist; oder 

d. es sich um einen Fall mit hohem 
Eingliederungspotenzial handelt 
und die möglichen Einsparungen 

Diese Bemerkungen betreffen Art. 2 
und 2bis: 
 
Die Änderungen bei den medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen 
dürften zu einer Verschiebung von 
Kosten von der IV zu den Krankenver-
sicherern führen. Im Unterschied zur 
IV haben die Krankenversicherer aber 
keine Möglichkeit, diese Kosten zu 
steuern.  
 
Es ist unklar, was in Zukunft als med. 
Eingliederungsmassnahme zu verste-
hen ist. Für die tägliche Arbeit der 
Krankenversicherer ist das Erkennen 
solcher Massnahmen äusserst wich-
tig, die vorgesehenen Anpassungen 
führen aber zu Unsicherheiten in der 
Abgrenzen.  
 
Ausserdem wird die heutige Praxis ge-
ändert, denn heute haben die Kran-
kenversicherer die Möglichkeit, die 
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2 Bei Lähmungen und andern motori-
schen Funktionsausfällen sind medizi-
nische Massnahmen gemäss Absatz 1 
von dem Zeitpunkt an zu gewähren, in 
dem nach bewährter Erkenntnis der 
medizinischen Wissenschaft im Allge-
meinen die Behandlung des ursächli-
chen Gesundheitsschadens als abge-
schlossen gilt oder untergeordnete 
Bedeutung erlangt hat. Bei Quer-
schnittslähmung des Rückenmarks 
und Poliomyelitis gilt dieser Zeitpunkt 
in der Regel nach Ablauf von vier Wo-
chen seit Beginn der Lähmung als ein-
getreten. 
 
3 Wird bei Lähmungen und anderen 
Ausfällen von motorischen Funktionen 
im Rahmen von medizinischen Mass-
nahmen gemäss Absatz 1 Physiothe-
rapie durchgeführt, so besteht der An-
spruch auf diese Massnahme so lange 
weiter, als damit die Funktionstüchtig-
keit, von der die Erwerbsfähigkeit oder 
die Fähigkeit, sich im Aufgabenbe-
reich zu betätigen, abhängt, verbes-
sert werden kann. 
 
4 Nicht als medizinische Massnahme 
im Sinne von Artikel 12 IVG gilt insbe-
sondere die Behandlung von Verlet-
zungen, Infektionen sowie inneren und 
parasitären Krankheiten. 
 
5 Bei Anstaltspflege übernimmt die 
Versicherung für die Zeit, während 
welcher der Aufenthalt vorwiegend der 

durch eine Eingliederung höher 
sind als die Kosten der medizini-
schen Eingliederungsmassnah-
men. 

 
3 Eine medizinische Eingliederungs-
massnahme muss vor Beginn der Be-
handlung nach Artikel 12 IVG bei der 
zuständigen IV-Stelle beantragt wer-
den. Dem Antrag muss eine positive 
Eingliederungsprognose der behan-
delnden Fachärztin oder des behan-
delnden Facharztes beiliegen. 
 
4 Art, Dauer und Umfang einer medizi-
nischen Eingliederungsmassnahme 
sowie die Leistungserbringerin oder 
der Leistungserbringer werden in der 
Leistungszusprache festgehalten. Die 
Dauer darf zwei Jahre nicht überstei-
gen. Die medizinische Eingliederungs-
massnahme kann verlängert werden. 
 

durch eine Eingliederung höher 
sind als die Kosten der medizini-
schen Eingliederungsmassnah-
men. 

 
3 Eine medizinische Eingliederungs-
massnahme muss vor Beginn der Be-
handlung nach Artikel 12 IVG bei der 
zuständigen IV-Stelle beantragt wer-
den. Dem Antrag muss eine positive 
Eingliederungsprognose der behan-
delnden Fachärztin oder des behan-
delnden Facharztes beiliegen. 
 
4 Art, Dauer und Umfang einer medizi-
nischen Eingliederungsmassnahme 
sowie die Leistungserbringerin oder 
der Leistungserbringer werden in der 
Leistungszusprache festgehalten. Die 
Dauer darf zwei Jahre nicht überstei-
gen. Die medizinische Eingliederungs-
massnahme kann verlängert werden. 
 

medizinischen Eingliederungsmass-
nahmen während eines Jahres nach 
Kenntnisnahme bei der IV zu melden. 
Diese bewährte Praxis wird mit dem 
vorgesehenen Absatz 3 unterbunden. 
 
Die Verschlechterung der aktuellen 
Praxis ist nicht verständlich und die 
vorgeschlagenen Änderungen sind 
daher abzulehnen.  
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Durchführung von Eingliederungs-
massnahmen dient, auch Vorkehren, 
die zur Behandlung des Leidens an 
sich gehören. 
 

 Art. 2bis Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 
 
1 Bei aufeinanderfolgenden Massnah-
men beruflicher Art nach den Artikeln 
15–18c IVG werden die medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen 
nach Artikel 12 Absatz 2 IVG weiter 
ausgerichtet, sofern die nachfolgende 
Massnahme beruflicher Art vor Ab-
schluss der vorangehenden Mass-
nahme zugesprochen worden ist. 
 
2 Wird eine Massnahme beruflicher 
Art beendet oder abgebrochen, so 
können die Kosten für die medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen 
während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn: 
a. eine weitere berufliche Mass-

nahme absehbar ist; und 
b. das Eingliederungspotenzial der 

versicherten Person nicht ausge-
schöpft ist.  
 

Art. 2bis Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 
 
1 Bei aufeinanderfolgenden Massnah-
men beruflicher Art nach den Artikeln 
15–18c IVG werden die medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen 
nach Artikel 12 Absatz 2 IVG weiter 
ausgerichtet, sofern die nachfolgende 
Massnahme beruflicher Art vor Ab-
schluss der vorangehenden Mass-
nahme zugesprochen worden ist. 
 
2 Wird eine Massnahme beruflicher 
Art beendet oder abgebrochen, so 
können die Kosten für die medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen 
während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn: 
a. eine weitere berufliche Mass-

nahme absehbar ist; und 
b. das Eingliederungspotenzial der 

versicherten Person nicht ausge-
schöpft ist.  

 

Siehe Bemerkungen zu Art. 2. Medizi-
nische Eingliederungsmassnahmen.  
 
 
 
 
 

 Art. 2ter Präzisierung von Begriffen 
nach Artikel 12 IVG 
 
Nachstehende Begriffe nach Artikel 12 
IVG werden wie folgt präzisiert: 
a. berufliche Erstausbildung: von der 

Invalidenversicherung finanzierte 

 Einverstanden.  
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und nicht von der Invalidenversi-
cherung finanzierte erstmalige be-
rufliche Ausbildungen; 

b. Schulfähigkeit: Fähigkeit, eine Re-
gel-, Sonder- oder Privatschule zu 
besuchen; 

c. Erwerbsfähigkeit: Fähigkeit, im 
ersten und im zweiten Arbeits-
markt einer Beschäftigung nachzu-
gehen. 

 
Art. 3 Geburtsgebrechen 
 
Die Liste der Geburtsgebrechen im 
Sinne von Artikel 13 IVG bildet Gegen-
stand einer besonderen Verordnung. 

Art. 3 Geburtsgebrechen 
 
1 Nachstehende Begriffe nach Artikel 
13 Absatz 2 IVG werden wie folgt prä-
zisiert: 
a. angeborene Missbildungen: bei 

Geburt bestehende Fehlbildungen 
von Organen oder Körperteilen; 

b. genetische Krankheiten: Leiden, 
die auf eine Veränderung des Erb-
gutes im Sinne einer Genmutation 
oder eines Gendefektes zurückzu-
führen sind; 

c. prä- und perinatal aufgetretene 
Leiden: Leiden, die bereits zum 
Zeitpunkt der Geburt bestanden 
haben oder spätestens sieben 
Tage nach der Geburt entstanden 
sind; 

d. die Gesundheit beeinträchtigende 
Leiden: Leiden, die körperliche o-
der geistige Beeinträchtigungen o-
der Funktionsstörungen zur Folge 
haben; 

e. langdauernde Behandlung: Be-
handlung, die länger als ein Jahr 
dauert; 

 Einverstanden.  
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f. komplexe Behandlung: eine Be-
handlung, die das Zusammenspiel 
von mindestens drei Fachgebieten 
erfordert; 

g. behandelbare Leiden: Leiden, de-
ren Verlauf mit den medizinischen 
Mass-nahmen nach Artikel 14 IVG 
zur Behandlung der Geburtsgebre-
chen günstig beeinflusst werden 
kann. 

 
2 Die blosse Veranlagung zu einem 
Leiden gilt nicht als Geburtsgebre-
chen. 
 
3 Der Zeitpunkt, in dem ein Geburtsge-
brechen erkannt wird, ist unerheblich. 
 
4 Art, Dauer und Umfang sowie die 
Leistungserbringerin oder der Leis-
tungserbringer werden in der Leis-
tungszusprache festgehalten.  
 

Art. 3bis Aufenthalt in einer Kranken- 
oder Kuranstalt in Sonderfällen 

 
Dient der Aufenthalt in einer Kranken- 
oder Kuranstalt gleichzeitig der Durch-
führung medizinischer und anderer 
Massnahmen der Versicherung, so 
übernimmt diese die Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung, wenn die medi-
zinische Massnahme in einer Heilan-
stalt durchgeführt werden muss. 

 

Art. 3bis Liste der Geburtsgebrechen 
 
1 Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) erstellt die Liste nach 
Artikel 14ter Absatz 1 Buchstabe b IVG 
über die Geburtsgebrechen, für die 
medizinischen Massnahmen nach Ar-
tikel 13 IVG gewährt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3bis Liste der Geburtsgebrechen 
 
1 Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) erstellt die Liste nach 
Artikel 14ter Absatz 1 Buchstabe b IVG 
über die Geburtsgebrechen, für die 
medizinischen Massnahmen nach Ar-
tikel 13 IVG gewährt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ablehnung. Die Liste der Geburtsge-
brechen findet sich aktuell in der Ver-
ordnung über Geburtsgebrechen 
(GgV) vom 9. Dezember 1985. Dabei 
handelt es sich um eine Verordnung 
von grosser Tragweite. Die Liste der 
Geburtsgebrechen wurde in der Ver-
gangenheit zurecht nur selten geän-
dert. Jede Änderung führt dazu, dass 
für bestimmte Personen Kostenträger 
und massgebende gesetzliche Grund-
lagen ändern.  
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2 Das EDI kann nähere Vorschriften 
über die Liste erlassen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Das EDI kann nähere Vorschriften 
über die Liste erlassen. 
 

Es ist auch nicht einzusehen, warum 
die Zahl der Geburtsgebrechen stän-
dig wechseln sollte – es wäre im Ge-
genteil zu erwarten, dass diese von 
Natur aus sehr stabil sein müsste  
 
Da die Geburtsgebrechenliste seit de-
ren Einführung 1960 kaum angepasst 
worden ist, wäre eine Modernisierung 
allenfalls notwendig und aus unserer 
Sicht verständlich.  
 
Ablehnung. Anträge auf Aufnahme ei-
nes Geburtsgebrechens in die Ge-
burtsgebrechenliste müssen auch wei-
terhin vor der definitiven Aufnahme 
gemäss unserer Forderung in Absatz 
1 in die Vernehmlassung bei den be-
troffenen Kreisen. Wir lehnen die allei-
nige Entscheidungsbefugnis beim 
BSV/EDI ab.  
 

Art. 3ter Unterbringung ausserhalb 
einer Kranken- oder Kuranstalt 
 
 
Erfordert die Durchführung medizini-
scher Massnahmen auswärtige Unter-
kunft und Verpflegung ausserhalb ei-
ner Kranken- oder Kuranstalt, so ge-
währt die Versicherung Leistungen 
nach Artikel 90 Absätze 3 und 4. Vor-
behalten bleiben tarifliche Vereinba-
rungen (Art. 24 Abs. 2). 

Art. 3ter Beginn und Dauer der medi-
zinischen Massnahme zur Behand-
lung von Geburtsgebrechen 
 
1 Der Anspruch auf Behandlung eines 
Geburtsgebrechens beginnt mit der 
Einleitung von medizinischen Mass-
nahmen, frühestens jedoch nach voll-
endeter Geburt. 
 
2 Der Anspruch auf Behandlung eines 
Geburtsgebrechens erlischt am Ende 
des Monats, in dem die versicherte 
Person das 20. Altersjahr vollendet 
hat. 
 

 Einverstanden. 
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Art. 3quater Kostenvergütung für sta-
tionäre Behandlungen 
 
Die Behandlungskosten nach Artikel 
14bis IVG werden nach dem Tarif ver-
gütet, der für das Spital gilt, in dem die 
Behandlung durchgeführt wird. 
 

Art. 3quater 
 
Aufgehoben 
 

 Einverstanden. Der Inhalt entspricht 
im Wesentlichen Artikel 24quater Abs. 1 
E-IVV.  

 Art. 3quinquies Medizinische Pfle-
geleistungen bei Domizilbehand-
lung 
 
1 Die Invalidenversicherung übernimmt 
bei einer Domizilbehandlung die von 
Pflegefachpersonen erbrachten medi-
zinischen Pflegeleistungen. 
 
2 Als medizinische Pflegeleistungen 
nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b 
IVG gelten Massnahmen: 
a. zur Abklärung, Beratung und Koor-

dination; 
b. zur Untersuchung und Behandlung 

der versicherten Person. 
 
3 Nicht als medizinische Pflegeleistung 
gilt die Behandlung in einem Spital o-
der Pflegeheim. 
 
4 Das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) regelt Umfang und In-
halt der medizinischen Pflegeleistun-
gen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Einverstanden. 
 
 
 
 
Einverstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Einverstanden.  
 
 
 
Es ist nicht zielführend, wenn das BSV 
den Leistungsumfang im Alleingang 
definiert. Im Bereich der OKP hat es 
sich bewährt, eine ausserparlamenta-
rische Kommission mit der Beratung 
des EDI zu beauftragen.  
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5 Erfordert der Gesundheitszustand 
der versicherten Person eine Lang-
zeitüberwachung im Rahmen der 
Durchführung einer Massnahme zur 
Untersuchung und Behandlung, so 
vergütet die Invalidenversicherung die 
von Pflegefachpersonen erbrachten 
Leistungen bis zu 16 Stunden pro Tag. 
Das BSV regelt diejenigen Fälle, in de-
nen eine weiter gehende Vergütung 
angezeigt ist. 
 

 
 
 
 

Einverstanden. 
 
 
 
 

 Art. 3sexies Geburtsgebrechen-Spezi-
alitätenliste 
 
1 Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) erstellt nach Anhören der Eid-
genössischen Arzneimittelkommission 
nach Artikel 37e der Verordnung vom 
27. Juni 1995 über die Krankenversi-
cherung (KVV) die Liste der Arzneimit-
tel zur Behandlung von Geburtsgebre-
chen nach Artikel 14ter Absatz 5 IVG 
(Geburtsgebrechen-Spezialitäten-
liste). 
 
2 Ein Arzneimittel wird in die Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste aufge-
nommen, wenn: 
a. es ausschliesslich zur Behandlung 

von Geburtsgebrechen nach Arti-
kel 3bis Absatz 1 indiziert ist; und 

b. seine Anwendung in den überwie-
genden Fällen vor Vollendung des 
20. Altersjahres beginnt. 

 
3 Die Ausführungsbestimmungen zum 
Bundesgesetz vom 18. März 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Einverstanden. Die OKP vergütet die 
in der GG-SL aufgeführten Arzneimit-
tel gemäss dem revidierten Artikel 52 
Absatz 2 KVG bei Erwachsenen oder 
wenn ein versichertes Kind die versi-
cherungsmässigen Voraussetzungen 
der IV nicht erfüllt. 
 
 
 
 
Einverstanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverstanden. Gemäss Art. 14ter Ab-
satz 5 IVG ist vorgesehen, eine Liste 
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über die Krankenversicherung (KVG) 
betreffend die Spezialitätenliste und 
die Vergütung von Arzneimitteln im 
Einzelfall finden sinngemäss Anwen-
dung, soweit diese Verordnung nichts 
Abweichendes bestimmt. 
 
 
4 Sind die Voraussetzungen für das 
Eintreten auf das Gesuch nach Artikel 
69 Absatz 4 KVV vor der definitiven 
Zulassung durch die Swissmedic er-
füllt, so entscheidet das BAG über das 
Gesuch innert zweckmässiger Frist ab 
der definitiven Zulassung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Sind die Voraussetzungen für das 
Eintreten auf das Gesuch nach Artikel 
69 Absatz 4 KVV vor der definitiven 
Zulassung durch die Swissmedic er-
füllt, so entscheidet das BAG über das 
Gesuch innert zweckmässiger 60 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung. 
 

der Arzneimittel zur Behandlung von 
Geburtsgebrechen (GG-SL) zu erstel-
len. Eine Koordination der SL und der 
GG-SL ist sinnvoll um Missverständ-
nisse und Doppelspurigkeiten zu ver-
hindern.  
 
 
 
«Zweckmässig» ist zu ungenau. Es ist 
eine Frist von 60 Tagen analog KVG 
übernehmen.  
 
 

 Art. 3septies Rückerstattung von 
Mehreinnahmen 
 
1 Übersteigt der bei der Aufnahme ei-
nes Arzneimittels in die Geburtsgebre-
chen-Spezialitätenliste dem verfügten 
Höchstpreis zugrunde gelegte Fabri-
kabgabepreis den bei der Überprüfung 
der Wirtschaftlichkeit ermittelten Fab-
rikabgabepreis um mehr als 3 Prozent 
und betragen die dadurch erzielten 
Mehreinnahmen mindestens 20 000 
Franken, so ist die Zulassungsinhabe-
rin verpflichtet, die seit der Aufnahme 
erzielten Mehreinnahmen dem IV-
Ausgleichsfonds nach Artikel 79 IVG 
zurückzuerstatten. 
 
2 Die Zulassungsinhaberin ist zudem 
verpflichtet, dem IV-Ausgleichsfonds 

  
 
 
Grundsätzlich einverstanden. Jene 
Mehreinnahmen, die auf die Vergütun-
gen durch Krankenversicherer zurück-
zuführen sind, sind faktisch keine 
Mehreinnahmen. Die entsprechenden 
Kosten wurden lediglich von einer an-
deren Sozialversicherung übernom-
men. Diese Gelder müssen wieder an 
das KVG gemäss Art. 67a KVV an die 
Gemeinsame Einrichtung zurückflies-
sen. Es ist falsch, wenn die durch das 
KVG vergüteten Kosten in den IV-Aus-
gleichsfond fliessen.  
 
 
 
Einverstanden. 
 



Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der IV) 
 

14 
 

nach Artikel 79 IVG die Mehreinnah-
men zurückzuerstatten, die sie erzielt 
hat: 
a. während der Dauer eines Be-

schwerdeverfahrens, sofern zwi-
schen dem während des Be-
schwerdeverfahrens geltenden 
Preis und dem nach Abschluss des 
Beschwerdeverfahrens rechtskräf-
tigen neuen Preis eine Differenz 
besteht und die Zulassungsinha-
berin durch diese Preisdifferenz 
Mehreinnahmen erzielt hat; 

b. während zwei Jahren nach der 
Senkung des Fabrikabgabeprei-
ses bei Indikationserweiterung o-
der Limitierungsänderung nach Ar-
tikel 65f Absatz 2 erster Satz KVV, 
sofern der effektive Mehrumsatz 
höher war als der bei der Senkung 
angegebene voraussichtliche 
Mehrumsatz. 

 

 

 Art. 3octies Vergütung für die Erstel-
lung der Geburtsgebrechen-Spezia-
litätenliste 
 
Das BAG kann die Kosten im Zusam-
menhang mit der Geburtsgebrechen-
Spezialitätenliste, die nicht durch Ge-
bühren gedeckt werden, dem IV-Aus-
gleichsfonds nach Artikel 79 IVG jähr-
lich in Rechnung stellen. 
 

  
 
 
 
Die Mehreinnahmen gehören den ver-
sicherten Personen. Es ist befremd-
lich, wenn diese Gelder verwendet 
werden, um ein Bundesamt für Leis-
tungen zu entschädigen.  
 

 Art. 3novies Analysen, Arzneimittel, 
Mittel und Gegenstände 
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1 Sofern sie in den Listen nach Artikel 
52 Absatz 1 KVG eingetragen sind, 
vergütet die Invalidenversicherung: 
a. Arzneimittel; 
b. pharmazeutische Spezialitäten; 
c. Laboranalysen; und 
d. der Untersuchung oder Behand-

lung dienende Mittel und Gegen-
stände. 

 
2 Sie vergütet auch: 
a. Arzneimittel zur Behandlung von 

Geburtsgebrechen nach Artikel 
3sexies; 

b. diagnostische Massnahmen, die 
der Diagnose oder Behandlung ei-
nes Geburtsgebrechens und sei-
ner Folgen dienen. 

 

Einverstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich einverstanden.  
 
 
 
 

Art. 4bis Analysen und Arzneimittel 
 
Die Versicherung übernimmt die Ana-
lysen, Arzneimittel und pharmazeuti-
schen Spezialitäten, die nach bewähr-
ter Erkenntnis der medizinischen Wis-
senschaft angezeigt sind und den Ein-
gliederungserfolg in einfacher und 
zweckmässiger Weise anstreben. 
 

Art. 4bis 
 
Aufgehoben 
 

 Einverstanden. 

Art. 4quater Anspruch 
 
1 Anspruch auf Integrationsmassnah-
men zur Vorbereitung auf die berufli-
che Eingliederung haben Versicherte, 
die fähig sind, mindestens zwei Stun-
den täglich während mindestens vier 
Tagen pro Woche an Integrations-
massnahmen teilzunehmen. 

Art. 4quater Abs. 1 
 
1 Anspruch auf Integrationsmassnah-
men zur Vorbereitung auf die berufli-
che Eingliederung haben Versicherte, 
die fähig sind, mindestens acht Stun-
den pro Woche an Integrationsmass-
nahmen teilzunehmen. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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Art. 4quinquies Art der Massnahmen 
1 Als Massnahmen zur sozialberufli-
chen Rehabilitation gelten Massnah-
men zur Gewöhnung an den Arbeits-
prozess, zur Förderung der Arbeits-
motivation, zur Stabilisierung der Per-
sönlichkeit und zum Einüben sozialer 
Grundfähigkeiten. 
 
 
2 Als Beschäftigungsmassnahmen 
gelten Massnahmen zur Aufrechter-
haltung einer Tagesstruktur für die Zeit 
bis zum Beginn von Massnahmen be-
ruflicher Art oder bis zu einem Stellen-
antritt auf dem freien Arbeitsmarkt. 

Art. 4quinquies Art der Massnahmen 
 
1 Als Massnahmen zur sozialberufli-
chen Rehabilitation gelten Massnah-
men zur Gewöhnung an den Arbeits-
prozess, zur Förderung der Arbeits-
motivation, zur Stabilisierung der Per-
sönlichkeit, zum Einüben sozialer 
Grundfähigkeiten und zum Aufbau der 
Arbeitsfähigkeit. 
 
2 Als Beschäftigungsmassnahmen 
gelten Massnahmen zur Aufrechter-
haltung einer Tagesstruktur und der 
Arbeitsfähigkeit für die Zeit bis zum 
Beginn von Massnahmen beruflicher 
Art oder bis zu einem Stellenantritt im 
ersten Arbeitsmarkt. 
 
3 Die Massnahmen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind für Versicherte nach 
Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe b IVG 
spezifisch auf die berufliche Eingliede-
rung nach der obligatorischen Volks-
schule auszurichten. 
 
4 Ziele und Dauer aller Integrations-
massnahmen werden gemäss den Fä-
higkeiten der versicherten Person in 
einer Zielvereinbarung festgelegt. Die 
Massnahmen erfolgen nach Möglich-
keit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 4sexies Dauer der Massnahmen 
 
 

Art. 4sexies Absätze 1, 3 Buchstabe a, 
4-6 
 

 Keine Bemerkungen. 
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1 Ein Jahr Integrationsmassnahmen 
entspricht 230 Massnahmentagen. 
Massnahmentage sind Arbeitstage. 
 
 
 
3 Die Integrationsmassnahmen wer-
den insbesondere dann beendet, 
wenn: 
a. das vereinbarte Ziel erreicht 

wurde; 
 
4 Massnahmen zur sozialberuflichen 
Rehabilitation werden unterbrochen, 
wenn die versicherte Person ihre Prä-
senz oder Arbeitsleistung nicht mehr 
steigern kann. 
 
5 Die Integrationsmassnahmen kön-
nen in Ausnahmefällen verlängert wer-
den, sofern sie notwendig sind, um die 
Eingliederungsfähigkeit in Bezug auf 
Massnahmen beruflicher Art zu errei-
chen. 
 
 
 
 
 
6 Hat eine versicherte Person während 
insgesamt zwei Jahren an Integrati-
onsmassnahmen teilgenommen, so 
hat sie keinen Anspruch mehr auf sol-
che Massnahmen. 
 

1 Ein Jahr Integrationsmassnahmen 
nach Artikel 14a Absatz 3 IVG ent-
spricht 230 Arbeitstagen, an denen die 
versicherte Person an einer Mass-
nahme teilnimmt. 
 
3 Eine Integrationsmassnahme wird 
insbesondere dann beendet, wenn: 
a. das vereinbarte Ziel erreicht wurde 

oder nicht erreicht werden kann; 
 
 
4 Aufgehoben 
 
 
 
 
 
5 Eine Massnahme kann nach einem 
Jahr um höchstens ein Jahr verlängert 
werden, sofern: 
a. die Verlängerung notwendig ist, 

um die Eingliederungsfähigkeit in 
Bezug auf Massnahmen berufli-
cher Art zu erreichen; und 

b. ein Teil der verlängerten Mass-
nahme im ersten Arbeitsmarkt 
stattfindet. 

 
6 Hat eine versicherte Person während 
insgesamt zwei Jahren an einer Integ-
rationsmassnahme teilgenommen, so 
hat sie erst wieder Anspruch auf eine 
solche Massnahme, wenn: 
a. sie sich zwischen der letzten und 

der erneut beantragten Integrati-
onsmassnahme nachweislich 
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ernsthaft um die berufliche Integra-
tion bemüht hat; 

b. sich ihr gesundheitlicher Zustand 
verbessert oder verschlechtert hat. 

 

Art. 4septies Begleitung der Massnah-
men 
 
1 Die IV-Stelle begleitet die versicherte 
Person und überprüft anhand des Ein-
gliederungsplans (Art. 70 Abs. 2), ob 
diese die Zwischenziele erreicht hat. 
 
2 Werden die Integrationsmassnah-
men an der bisherigen Arbeitsstelle 
durchgeführt, so unterstützt die IV-
Stelle den Arbeitgeber; sie stützt sich 
dabei auf den Eingliederungsplan. 
 

Art. 4septies 
 
 
Aufgehoben 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 4a Berufsberatung 
 
1 Eine Berufsberatung nach Artikel 15 
IVG kann sich aus den folgenden Be-
standteilen zusammensetzen: 
a. von Fachpersonen durchgeführte 

Beratungsgespräche, Analysen 
und diagnostische Tests; 

b. Massnahmen zur Vorbereitung auf 
eine Ausbildung nach Artikel 15 
Absatz 1 IVG; 

c. Massnahmen zur vertieften Klä-
rung möglicher Berufsrichtungen 
nach Artikel 15 Absatz 2 IVG. 

 
2 Als Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe b gelten arbeitsmarktnahe 
Massnahmen, die nach der obligatori-
schen Schule in Betrieben des ersten 

 Keine Bemerkungen. 
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Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, 
Eignung und Neigung der versicherten 
Person für mögliche Ausbildungen zu 
überprüfen. Diese Massnahmen sind 
auf längstens 12 Monate befristet. 
 
3 Als Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe c gelten Massnahmen, die 
in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts 
oder in Institutionen durchgeführt wer-
den und dazu dienen, die Neigung und 
Eignung der versicherten Person für 
mögliche Berufsrichtungen und Tätig-
keiten zu überprüfen. Diese Massnah-
men sind auf längstens 3 Monate be-
fristet. 
 
4 Bei den Massnahmen nach den Ab-
sätzen 2 und 3 werden je nach Fähig-
keiten der versicherten Person indivi-
duelle Vorgaben zu Zielen und Dauer 
in einer Zielvereinbarung festgehalten. 
Die Massnahme ist insbesondere 
dann zu beenden, wenn: 
a. das vereinbarte Ziel erreicht wurde 

oder nicht erreicht werden kann; 
b. sich eine geeignetere Eingliede-

rungsmassnahme aufdrängt; 
c. die Weiterführung aus medizini-

schen Gründen nicht zumutbar 
wäre. 

 

Art. 5 Erstmalige berufliche Ausbil-
dung 
 
1 Als erstmalige berufliche Ausbildung 
gilt die berufliche Grundbildung nach 

Art. 5 Erstmalige berufliche Ausbil-
dung 
 

 Keine Bemerkungen. 
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dem Berufsbildungsgesetz vom 13. 
Dezember 2002 sowie, nach Ab-
schluss der Volks- oder Sonderschule, 
der Besuch einer Mittel-, Fach- oder 
Hochschule und die berufliche Vorbe-
reitung auf eine Hilfsarbeit oder auf die 
Tätigkeit in einer geschützten Werk-
stätte. 
 
 
 
2 Einem Versicherten entstehen aus 
der erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung oder Weiterbildung in wesentli-
chem Umfange zusätzliche Kosten, 
wenn seine Aufwendungen für die 
Ausbildung wegen der Invalidität jähr-
lich um 400 Franken höher sind, als 
sie ohne Invalidität gewesen wären. 
 
 
 
3 Die zusätzlichen Kosten werden er-
mittelt, indem die Kosten der Ausbil-
dung der invaliden Person den mut-
masslichen Aufwendungen gegen-
übergestellt werden, die bei der Aus-
bildung einer nicht invaliden Person 
zur Erreichung des gleichen berufli-
chen Zieles notwendig wären. Hatte 
der Versicherte vor Eintritt der Invalidi-
tät schon eine Ausbildung begonnen 
oder hätte er ohne Invalidität offen-
sichtlich eine weniger kostspielige 
Ausbildung erhalten, so bilden die 
Kosten dieser Ausbildung die Ver-
gleichsgrundlage für die Berechnung 

1 Als erstmalige berufliche Ausbildung 
gilt nach Abschluss der obligatori-
schen Schulzeit: 
a. die berufliche Grundbildung nach 

dem Berufsbildungsgesetz vom 
13. Dezember 2002; 

b. der Besuch einer Mittel-, Fach- o-
der Hochschule; 

c. die berufliche Vorbereitung auf 
eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätig-
keit in einer geschützten Werk-
stätte. 
 

2 Die gezielte Vorbereitung auf die 
erstmalige berufliche Ausbildung ist 
Teil der erstmaligen beruflichen Aus-
bildung, sofern: 
a. der Lehrvertrag unterzeichnet ist; 
b. die Anmeldung an eine weiterfüh-

rende Schule erfolgt ist; 
c. der Beginn der Vorbereitung, die 

Bestandteil der Ausbildung ist, 
festgelegt ist. 

 
3 Die erstmalige berufliche Ausbildung 
kann im Einzelfall als nicht abge-
schlossen gelten: 
a. nach Abschluss einer beruflichen 

Grundbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz im zweiten Arbeits-
markt, sofern die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine berufli-
che Grundbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz auf einem höheren 
Ausbildungsniveau im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen; 
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der invaliditätsbedingten zusätzlichen 
Aufwendungen. 
 
4 Anrechenbar im Rahmen von Absatz 
3 sind die Aufwendungen für die Ver-
mittlung der erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die Kosten für per-
sönliche Werkzeuge und Berufskleider 
sowie die Transportkosten. 
 

b. nach Abschluss einer Massnahme 
nach Artikel 16 Absatz 3 Buch-
stabe c IVG, sofern die Fähigkeiten 
der versicherten Person eine Aus-
bildung nach Berufsbildungsge-
setz im ersten Arbeitsmarkt zulas-
sen. 

 
4 Die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit 
oder auf eine Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte hat sich nach 
Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren. Sie hat, wenn möglich, 
im ersten Arbeitsmarkt zu erfolgen. 
 
5 Die Zusprache einer praktischen 
Ausbildung nach Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe c IVG erfolgt für die Dauer 
der Ausbildung. 
 

 
 
 

Art. 5bis Invaliditätsbedingte Mehr-
kosten 
 
1 Anspruch auf Vergütung der invalidi-
tätsbedingten Mehrkosten der Ausbil-
dung hat eine versicherte Person, die 
ihre Berufsbildung noch nicht abge-
schlossen hat, sofern: 
a. sie zuletzt noch kein massgeben-

des Erwerbseinkommen in der 
Höhe von mindestens drei Vierteln 
der Mindestrente nach Artikel 34 
Absatz 5 des Bundesgesetzes 
vom 20. Dezember 1946 über die 
Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG) erzielt hat; oder 

 Keine Bemerkungen. 
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b. sie ohne Ausbildung eine Hilfstä-
tigkeit von weniger als sechs Mo-
naten ausgeübt hat. 

 
2 Hatte die versicherte Person vor Ein-
tritt der Invalidität schon eine Ausbil-
dung begonnen oder hätte sie ohne In-
validität offensichtlich eine weniger 
kostspielige Ausbildung absolvieren 
können, so bilden die Kosten dieser 
Ausbildung die Vergleichsgrundlage 
für die Berechnung der invaliditätsbe-
dingten Mehrkosten. 
 
3 Als invaliditätsbedingte Mehrkosten 
gelten die Kosten, die einer invaliden 
Person im Vergleich mit einer nicht in-
validen Person aus der erstmaligen 
beruflichen Ausbildung oder Weiterbil-
dung wegen der Invalidität zusätzlich 
entstehen. 
 
4 Die Mehrkosten haben einen wesent-
lichen Umfang, wenn sie jährlich min-
destens 400 Franken betragen. 
 
5 An die invaliditätsbedingten Mehr-
kosten anrechenbar sind: 
a. die Aufwendungen für die Vermitt-

lung der erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten; 

b. die Kosten für persönliche Werk-
zeuge und Berufskleider; 

c. die Transportkosten. 
 
6 Wird die versicherte Person infolge 
ihrer Invalidität in einer Ausbildungs-
stätte untergebracht, so übernimmt die 
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Invalidenversicherung die Kosten von 
Verpflegung und Unterkunft. 
 
7 Bei auswärtiger Verpflegung und Un-
terkunft ausserhalb einer Ausbildungs-
stätte vergütet die Invalidenversiche-
rung vorbehältlich vertraglicher Ver-
einbarungen (Art. 24 Abs. 2): 
a. für die Verpflegung: die Beträge 

nach Artikel 90 Absatz 4 Buchsta-
ben a und b; 

b. für die Unterkunft: die ausgewiese-
nen notwendigen Kosten, höchs-
tens aber den Betrag nach Artikel 
90 Absatz 4 Buchstabe c. 

 

Art. 5bis Berufliche Weiterausbil-
dung 
 
1 Die Versicherung übernimmt bei ei-
ner beruflichen Weiterausbildung die 
Kosten, die zusätzlich entstehen, 
wenn die Aufwendungen der versi-
cherten Person wegen der Invalidität 
um jährlich 400 Franken höher sind, 
als sie ohne Invalidität gewesen wä-
ren. 
 
2 Die zusätzlichen Kosten werden er-
mittelt, indem die Kosten der invaliden 
Person den mutmasslichen Aufwen-
dungen gegenübergestellt werden, die 
bei der gleichen Ausbildung einer nicht 
invaliden Person notwendig wären. 
 
3 Anrechenbar im Rahmen von Absatz 
2 sind die Aufwendungen für die Ver-
mittlung der erforderlichen Kenntnisse 

Art. 5ter 
 
 
Bisheriger Art. 5bis 
 

 Keine Bemerkungen. 
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und Fertigkeiten, die Kosten für per-
sönliche Werkzeuge und Berufsklei-
der, die Transportkosten sowie die 
Kosten bei invaliditätsbedingter aus-
wärtiger Verpflegung und Unterkunft. 
 
4 Die Vergütung der Kosten für aus-
wärtige Verpflegung und Unterkunft 
richtet sich vorbehältlich vertraglicher 
Vereinbarungen nach Artikel 5 Absatz 
6 Buchstaben a und b. 
 

Art. 6 Umschulung 
 
2 Musste eine erstmalige berufliche 
Ausbildung wegen Invalidität abgebro-
chen werden, so ist eine neue berufli-
che Ausbildung der Umschulung 
gleichgestellt, wenn das während der 
abgebrochenen Ausbildung zuletzt er-
zielte Erwerbseinkommen höher war 
als das Taggeld nach Artikel 23 Ab-
satz 2 IVG. 

Art. 6 Abs. 2 
 
2 Musste eine erstmalige berufliche 
Ausbildung wegen Invalidität abgebro-
chen werden, so ist eine neue berufli-
che Ausbildung der Umschulung 
gleichgestellt, wenn das während der 
abgebrochenen Ausbildung zuletzt er-
zielte Erwerbseinkommen mindestens 
30 Prozent des Höchstbetrages nach 
Artikel 24 Absatz 1 IVG beträgt. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 6quinquies Personalverleih 
 
1 Die Leistungsvereinbarung legt die 
Höhe der Entschädigung nach Artikel 
18abis Absatz 3 Buchstabe a IVG fest. 
Sie kann eine besondere Entschädi-
gung des Personalverleihers für die 
Vermittlung einer Anstellung im An-
schluss an den Personalverleih vorse-
hen. Der Höchstbetrag für die ge-
samte Entschädigung beträgt 12 500 
Franken pro versicherte Person. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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2 Dem Personalverleiher wird überdies 
eine Entschädigung nach Artikel 18abis 
Absatz 3 Buchstabe b IVG ausgerich-
tet, sofern die versicherte Person in-
nerhalb der Massnahme während 
mehr als zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen krankheitsbedingt nicht arbei-
tet. Die Entschädigung wird ab dem 
dritten Tag ausgerichtet, sofern der 
Personalverleiher weiterhin Lohn zahlt 
oder eine Taggeldversicherung Leis-
tungen erbringt. 
 
3 Die Höhe der Entschädigung nach 
Artikel 18abis Absatz 3 Buchstabe b 
IVG beträgt pro Absenztag: 
a. für Betriebe bis zu 50 Mitarbeitern: 

48 Franken; 
b. für Betriebe mit mehr als 50 Mitar-

beitern: 34 Franken. 
 
4 Der Anspruch auf eine Entschädi-
gung nach Artikel 18abis Absatz 3 
Buchstabe b IVG besteht längstens 
bis zum Ende des Arbeitsverhältnis-
ses. Die Höhe dieser Entschädigung 
wird frühestens nach diesem Zeitpunkt 
abgerechnet. 
 
5 Die IV-Stelle entscheidet über die er-
forderliche Dauer der Massnahme. 
Diese dauert jedoch längstens ein 
Jahr. 
 
6 Die Zentrale Ausgleichsstelle zahlt 
die Entschädigungen nach den Absät-
zen 1 und 2 direkt an den Personalver-
leiher. 
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 Art. 17 Abklärungszeiten 
 
1 Betrifft nur den französischen und 
den italienischen Text. 
 
2 Während der Abklärungszeiten vor 
der Gewährung von Leistungen im 
Sinne von Artikel 16 IVG besteht kein 
Anspruch auf ein Taggeld. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 18 Wartezeiten im Allgemeinen 
 
1 Die versicherte Person, die zu min-
destens 50 Prozent arbeitsunfähig ist 
und auf den Beginn einer erstmaligen 
beruflichen Ausbildung oder einer Um-
schulung warten muss, hat während 
der Wartezeit Anspruch auf ein Tag-
geld. 
 
2 Der Anspruch entsteht im Zeitpunkt, 
in welchem die IV-Stelle feststellt, 
dass eine erstmalige berufliche Ausbil-
dung oder eine Umschulung angezeigt 
ist. 
 

Art. 18 Abs. 1 und 2 
 
1 Die versicherte Person, die zu min-
destens 50 Prozent arbeitsunfähig ist 
und auf den Beginn einer Umschulung 
warten muss, hat während der Warte-
zeit Anspruch auf ein Taggeld. 
 
 
 
2 Der Anspruch entsteht im Zeitpunkt, 
in dem die IV-Stelle feststellt, dass 
eine Umschulung angezeigt ist. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 19 Wartezeiten während der Ar-
beitsvermittlung 
 
1 Der Versicherte hat für die Zeit, wäh-
rend der er auf die Vermittlung geeig-
neter Arbeit wartet, keinen Anspruch 
auf Taggeld. Ging jedoch der Arbeits-
vermittlung eine erstmalige berufliche 
Ausbildung oder eine Umschulung vo-
raus, so wird das bisherige Taggeld 

Art. 19 Wartezeiten während der 
Stellensuche 
 
1 Die versicherte Person hat keinen 
Anspruch auf Taggeld für den Zeit-
raum, während dem sie eine geeig-
nete Stelle sucht. Ging jedoch der 
Stellensuche eine erstmalige berufli-
che Ausbildung, eine Umschulung o-
der ein Arbeitsversuch voraus, so wird 

 Keine Bemerkungen. 
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während längstens 60 Tagen weiter-
gewährt. 

das bisherige Taggeld während längs-
tens 60 Tagen weitergewährt. 
 
2 Sofern Versicherte einen Anspruch 
auf ein Taggeld der Arbeitslosenversi-
cherung haben, besteht kein Anspruch 
auf das Taggeld der Invalidenversi-
cherung. 
 

Art. 20ter Taggeld und Invaliden-
rente 
 
1 Hat die versicherte Person Anspruch 
auf ein Taggeld einschliesslich Kinder-
geld nach den Artikeln 23 und 23bis 
IVG, das niedriger wäre als die bisher 
bezogene Rente, so wird anstelle des 
Taggeldes die Rente weitergewährt. 
 
 
2 Hat die versicherte Person Anspruch 
auf ein Taggeld nach Artikel 23 Absatz 
2bis IVG, das niedriger wäre als die bis-
her bezogene Rente, so wird die 
Rente nach Ablauf der Frist nach Arti-
kel 47 Absatz 1 IVG durch ein Taggeld 
ersetzt, das einem Dreissigstel des 
Rentenbetrages entspricht. 
 

Art. 20ter Taggeld und Invaliden-
rente 
 
1 Hat die versicherte Person Anspruch 
auf ein Taggeld einschliesslich Kinder-
geld nach den Artikeln 23 Absatz 1 
und 23bis IVG, das niedriger wäre als 
die bisher bezogene Rente, so wird 
anstelle des Taggeldes die Rente wei-
tergewährt. 
 
2 Hat die versicherte Person während 
der erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung Anspruch auf ein Taggeld, das 
niedriger wäre als die bisher bezogene 
Rente, so wird die Rente nach Ablauf 
der Frist nach Artikel 47 Absatz 1 IVG 
durch ein Taggeld ersetzt, das einem 
Dreissigstel des Rentenbetrages ent-
spricht. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 20quater Unterbrüche von Ein-
gliederungsmassnahmen 
 
1 Müssen Versicherte eine Eingliede-
rungsmassnahme wegen Krankheit, 
Unfall oder Mutterschaft unterbrechen, 
wird ihnen das Taggeld weitergewährt, 
wenn sie keinen Anspruch auf ein 

Art. 20quater Abs. 1 und 6 
 
 
1 Müssen Versicherte eine Eingliede-
rungsmassnahme wegen Krankheit o-
der Mutterschaft unterbrechen, so wird 
ihnen das Taggeld weitergewährt, 
wenn sie keinen Anspruch auf ein 

 Keine Bemerkungen. 
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Taggeld einer anderen obligatorischen 
Sozialversicherung oder auf ein Tag-
geld einer freiwilligen Taggeldversi-
cherung in mindestens der gleichen 
Höhe wie das Taggeld der Invaliden-
versicherung haben. 

Taggeld einer anderen obligatorischen 
Sozialversicherung oder auf ein Tag-
geld einer freiwilligen Taggeldversi-
cherung in mindestens der gleichen 
Höhe wie das Taggeld der Invaliden-
versicherung haben. 
 
6 Müssen Versicherte eine Eingliede-
rungsmassnahme wegen eines Un-
falls unterbrechen, so wird ihnen das 
Taggeld wie folgt weitergewährt: 
a. längstens während der auf den Un-

fall folgenden zwei Tage, wenn sie 
nach Artikel 1a Absatz 1 Buch-
stabe a oder c des Bundesgeset-
zes vom 20. März 1981 über die 
Unfallversicherung (UVG) obliga-
torisch versichert sind; 

b. nach den gleichen Regeln wie 
nach Krankheit gemäss den Ab-
sätzen 1, 2 und 4, wenn sie weder 
nach Artikel 1a Absatz 1 Buch-
stabe a UVG noch nach Artikel 1a 
Absatz 1 Buchstabe c UVG obliga-
torisch versichert sind. 

 

Art. 20sexies Erwerbstätige Versi-
cherte 
 
1 Als erwerbstätig gelten Versicherte, 
die: 
b. glaubhaft machen, dass sie nach 

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
eine Erwerbstätigkeit von länge-
rer Dauer aufgenommen hätten. 

 

Art. 20sexies Abs. 1 Bst. b 
 
 
Aufgehoben 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 21septies Kürzung des Taggeldes 
 

Art. 21septies Abs. 4 und 5 
 

 Keine Bemerkungen. 
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4 Für Versicherte, die Anspruch auf ein 
Kindergeld nach Artikel 22 Absatz 3 
IVG haben, erhöht sich das massge-
bende Einkommen um die auf den Tag 
umgerechneten Mindestansätze der 
Kinder- oder Ausbildungszulagen 
nach Artikel 5 des Familienzulagenge-
setzes vom 24. März 2006. 

4 Für Versicherte, die Anspruch auf ein 
Kindergeld nach Artikel 22bis Absatz 2 
IVG haben, erhöht sich das massge-
bende Einkommen um die auf den Tag 
umgerechneten Mindestansätze der 
Kinder- oder Ausbildungszulagen 
nach Artikel 5 des Familienzulagenge-
setzes vom 24. März 2006. 
 
5 Bezieht eine versicherte Person wäh-
rend der Eingliederung eine Rente 
nach UVG, so wird das Taggeld um ei-
nen Dreissigstel des Rentenbetrages 
gekürzt. 
 

Art. 21octies Abzug bei Unterkunft 
und Verpflegung auf Kosten 
der Invalidenversicherung 

Art. 21octies Abs. 3 
 
 
 
3 Das Taggeld wird während der erst-
maligen beruflichen Ausbildung nicht 
gekürzt. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 22 Bemessung in der erstmali-
gen beruflichen Ausbildung und in 
gleichgestellten Fällen 
 
1 Das Taggeld von Versicherten in der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung 
sowie von Versicherten vor dem voll-
endeten 20. Altersjahr, die noch nicht 
erwerbstätig gewesen sind und sich 
medizinischen Eingliederungsmass-
nahmen unterziehen, entspricht 10 
Prozent des Höchstbetrages des Tag-
geldes nach Artikel 24 Absatz 1 IVG. 
 

Art. 22 Bemessung in der erstmali-
gen beruflichen Ausbildung 
 
 
1 Hätte die versicherte Person wäh-
rend einer erstmaligen beruflichen 
Ausbildung Anspruch auf ein Taggeld, 
so hat sie ebenfalls Anspruch auf ein 
Taggeld während der Vorbereitung auf 
diese erstmalige berufliche Ausbil-
dung, sofern die Vorbereitung nach 
Artikel 5 Absatz 2 Bestandteil dieser 
Ausbildung ist. Dieses Taggeld be-
misst sich nach Absatz 4 Buchstabe c. 

 Keine Bemerkungen. 
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2 Bei Versicherten, die wegen ihrer In-
validität eine erstmalige berufliche 
Ausbildung abbrechen und eine neue 
beginnen mussten, erhöht sich das 
Taggeld gegebenenfalls auf einen 
Dreissigstel des während der abge-
brochenen Ausbildung zuletzt erziel-
ten Monatseinkommens. Artikel 6 Ab-
satz 2 bleibt vorbehalten. 
 
3 … 
 
4 Hat die versicherte Person einen An-
spruch auf ein Kindergeld nach Artikel 
22 Absatz 3 IVG, so erhöht sich das 
Taggeld nach den Absätzen 1 und 2 
um das Kindergeld nach Artikel 23bis 
IVG. 
 
5 Von dem nach den Absätzen 1, 2 und 
4 oder nach Artikel 20ter Absatz 2 er-
mittelten Taggeld werden abgezogen: 
a. ein Dreissigstel des monatlichen 

Erwerbseinkommens, das die 
versicherte Person während der 
Ausbildung erzielt; 

b. 20 Prozent des Taggeldes, 
höchstens aber 20 Franken, 
wenn die Verpflegung von der IV 
übernommen wird. Bei Versi-
cherten mit Unterhaltspflichten 
gegenüber Kindern, die im Falle 
des Todes der versicherten Per-
son eine Waisenrente der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung 
beanspruchen könnten, beträgt 
der Abzug 10 Prozent, höchstens 
aber 10 Franken. Die Artikel 

Artikel 22 Absatz 4 IVG bleibt vorbe-
halten. 
 
2 Entspricht der im Lehrvertrag verein-
barte Lohn nicht dem kantonalen bran-
chenüblichen Durchschnitt für Lehr-
lingslöhne, so bemisst sich das Tag-
geld nach den Richtlöhnen, die im 
«Lohnbuch Schweiz» für das Refe-
renzjahr angegeben sind. 
 
3 Bei Versicherten, die wegen ihrer In-
validität eine erstmalige berufliche 
Ausbildung abbrechen und eine neue 
beginnen müssen, bemisst sich das 
Taggeld nach Artikel 24ter IVG. Artikel 
6 Absatz 2 dieser Verordnung bleibt 
vorbehalten. 
 
4 Liegt kein Lehrvertrag vor, so ent-
spricht die Höhe des Taggeldes: 
a. dem mittleren monatlichen Er-

werbseinkommen von Studieren-
den an Hoch-schulen gemäss Er-
hebung zur sozialen und wirt-
schaftlichen Lage der Studieren-
den (SSEE) des Bundesamtes für 
Statistik: für Versicherte, die eine 
tertiäre Ausbildung ohne bezahltes 
Praktikum nach Artikel 22 Absatz 3 
IVG absolvieren; 

b. dem im Praktikumsvertrag festge-
legten Lohn: für Versicherte, die 
eine tertiäre Ausbildung mit einem 
obligatorischen bezahlten Prakti-
kum absolvieren, wobei die Höhe 
des Taggeldes auf die maximale 
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21septies und 21octies Absatz 2 sind 
sinngemäss anwendbar. 

Altersrente nach Artikel 34 Ab-
sätze 3 und 5 AHVG begrenzt ist; 

c. im ersten Jahr dem niedrigsten 
mittleren Lehrlingslohn nach dem 
«Lohnbuch Schweiz» und im zwei-
ten Jahr dem im Rahmen einer 
wirtschaftlich ausreichend verwert-
baren Arbeitsleistung erzielten 
Lohn: für Versicherte, die weder 
eine Ausbildung nach Buchstabe a 
oder b noch eine Ausbildung nach 
Artikel 22 Absatz 4 IVG absolvie-
ren. 

 
5 Für Versicherte, die Anspruch auf ein 
Kindergeld nach Artikel 22bis Absatz 2 
IVG haben, erhöht sich das Taggeld 
gemäss den Absätzen 1 und 2 um die 
Höhe des Kindergeldes nach Artikel 
23bis IVG, sofern das Einkommen 
niedriger ist als dasjenige nach den 
Artikeln 13 Absatz 3 und 19 Absatz 1bis 
des Familienzulagengesetzes vom 24. 
März 2006. 
 

 G. Wahlrecht, Zusammenarbeit und 
Tarife 

  

Art. 24 Wahlrecht und Verträge 
 
3 Für Personen und Stellen, die Ein-
gliederungsmassnahmen durchfüh-
ren, ohne einem bestehenden Vertrag 
beizutreten, gelten die vertraglich fest-
gelegten beruflichen Bedingungen als 
Mindestanforderungen der Versiche-
rung im Sinne von Artikel 26bis Absatz 
1 IVG und die festgesetzten Tarife als 
Höchstansätze im Sinne der Artikel 

Art. 24 Abs. 3 
 
3 Für Personen und Stellen, die Ein-
gliederungsmassnahmen durchfüh-
ren, ohne einem bestehenden ge-
samtschweizerischen, durch das BSV 
abgeschlossenen Vertrag beizutreten, 
gelten die in diesem Vertrag festgeleg-
ten Bedingungen als Mindestanforde-
rungen der Invalidenversicherung im 
Sinne von Artikel 26bis Absatz 1 IVG 

 Keine Bemerkungen.  
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21quater Absatz 1 Buchstabe c und 27 
Absatz 3 IVG. 

und die festgesetzten Tarife als Höch-
stansätze im Sinne der Artikel 21quater 
Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 27 
Absatz 3 IVG. 
 

 Art. 24bis Tarifierung der medizini-
schen Massnahmen 
 
1 Für die Ausgestaltung der Tarife für 
die medizinischen Massnahmen sind 
die Artikel 43 Absätze 2 und 3 und 49 
Absätze 1 und 3–6 KVG sinngemäss 
anwendbar. 
 
 
 
 
2 Die Tarife sind nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien zu bemessen, 
und es ist eine sachgerechte Struktur 
der Tarife zu beachten. Der Tarif darf 
höchstens die transparent ausgewie-
senen Kosten der Leistung und die für 
eine effiziente Leistungserbringung er-
forderlichen Kosten decken. 
 
 
 
 
 
3 Ein Wechsel des Tarifmodells darf 
keine Mehrkosten verursachen. 
 
4 Die Vertragsparteien müssen die Ta-
rife regelmässig überprüfen und an-
passen, wenn die Einhaltung der 
Grundsätze nach Absatz 2 nicht mehr 
gewährleistet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2bis Die Tarife dürfen höchstens die für 
eine effiziente Leistungserbringung er-
forderlichen Kosten decken. 

 
 
Es ist richtig, wenn hier dieselben ge-
setzlichen Bestimmungen gelten wie 
im Bereich der Krankenversicherung. 
Dabei müssten aber auch die Bedin-
gungen von Art. 59c KVV vollständig 
aufgeführt werden. Die Bestimmung 
ist daher mit der Formulierung von Art. 
59c Abs. 1 Buchstabe b KVV  „für eine 
effiziente Leistungserbringung erfor-
derlich“ ist daher zu ergänzen. 
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5 Bei der Festsetzung der Tarife nach 
Artikel 27 Absätze 3–6 und 7 zweiter 
Satz IVG wendet die zuständige Be-
hörde die Absätze 1–3 sinngemäss 
an. 
 

 Art. 24ter Ermittlung der Kosten für 
medizinische Massnahmen 
 
1 Tarifverträge, die eine einheitliche 
Tarifstruktur nach Artikel 27 Absatz 4 
IVG vorsehen, müssen die Anwen-
dungsmodalitäten des Tarifs enthal-
ten. 
 
2 Vor dem Abschluss gesamtschwei-
zerischer Tarifverträge und im Rah-
men der Tariffestsetzung durch die zu-
ständige Behörde ist der Preisüberwa-
cher im Sinne des Preisüberwa-
chungsgesetzes vom 20. Dezember 
1985 anzuhören. 
 
3 Die Leistungserbringer stellen den 
fachlich zuständigen Stellen des Bun-
des, dem Verein Medizinaltarif-Kom-
mission UVG und den Tarifpartnern 
die für die Festlegung des Tarifs not-
wendigen Unterlagen zur Verfügung. 
 

 Einverstanden. 

 Art. 24quater Kostenvergütung für 
stationäre Spitalbehandlungen 
 
1 Für die Vergütung der stationären 
Behandlung in der allgemeinen Abtei-
lung eines Spitals schliesst das BSV 
mit den Spitälern Zusammenarbeits- 

 Einverstanden. Einheitliche Tarifstruk-
turen erhöhen die Transparenz und 
Vergleichbarkeit der Spitäler.  
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und Tarifverträge ab und vereinbart 
Pauschalen. Die Pauschalen sind leis-
tungsbezogen und beruhen auf ge-
samtschweizerisch einheitlichen 
Strukturen. Die Spitaltarife orientieren 
sich an der Entschädigung derjenigen 
Spitäler, welche die Leistungen in der 
notwendigen Qualität effizient und 
günstig erbringen. 
 
2 Die Vertragsparteien können verein-
baren, dass besondere diagnostische 
oder therapeutische Leistungen nicht 
in der Pauschale enthalten sind, son-
dern getrennt in Rechnung gestellt 
werden. 
 
3 Basiert ein leistungsbezogenes Ver-
gütungsmodell für stationäre Spitalbe-
handlungen nach Artikel 14 Absatz 1 
IVG auf einem Patientenklassifikati-
onssystem vom Typus DRG (Diagno-
sis Related Groups), so muss der Ta-
rifvertrag zusätzlich das Kodierungs-
handbuch sowie ein Konzept zur Ko-
dierrevision enthalten. 
 
4 Begibt sich die versicherte Person in 
ein Spital, das mit dem BSV keine Ta-
rifvereinbarung abgeschlossen hat, so 
vergütet die Invalidenversicherung die 
Kosten, die der versicherten Person 
bei der Behandlung in der allgemeinen 
Abteilung des nächstgelegenen ent-
sprechenden Spitals nach Absatz 2 er-
wachsen wären. Das Spital hat nur An-
spruch auf die Erstattung dieser Kos-
ten. 
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 Art. 24quinquies Vergütung der ambu-
lanten Behandlung 
 
Für die Vergütung der ambulanten Be-
handlung schliesst das BSV mit den 
Leistungserbringern nach Artikel 14 
Absatz 1 IVG Zusammenarbeits- und 
Tarifverträge auf gesamtschweizeri-
scher Ebene ab. Die Einzelleistungs-
tarife beruhen auf gesamtschweize-
risch einheitlichen Strukturen. 
 

 Einverstanden. Einheitliche Tarifstruk-
turen erhöhen die Transparenz und 
Vergleichbarkeit der ambulanten Leis-
tungserbringer.  

 Art. 24sexies Zusammenarbeit und 
Tarife für Integrationsmassnahmen 
zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung und für Massnahmen 
beruflicher Art 
 
1 Die IV-Stellen sind befugt, Verträge 
nach Artikel 27 Absatz 1 IVG für Mas-
snahmen nach den Artikeln 14a–18 
IVG am Ort der ständigen Einrichtung 
oder der Berufsausübung des Leis-
tungserbringers abzuschliessen. Der 
Tarif wird nach orts-, marktüblichen 
sowie betriebswirtschaftlichen Krite-
rien vereinbart. 
 
2 Die IV-Stelle überprüft regelmässig 
die Qualität, Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Leistungserbringung 
sowie die Tarife einschliesslich die 
Kostenvergütung. 
 

 Einverstanden. 

 Dritter Abschnitt: Die Renten, die 
Hilflosenentschädigung und der 
Assistenzbeitrag 
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 A. der Rentenanspruch   
 I. Bemessung des Invaliditätsgra-

des 
  

 Art. 24septies Statusbestimmung 
 
1 Es ist zu bestimmen, ob eine versi-
cherte Person als erwerbstätig, nicht 
erwerbstätig oder teilerwerbstätig gilt. 
 
2 Die Bestimmung dieses Status einer 
versicherten Person richtet sich nach 
der Erwerbstätigkeit, die die versi-
cherte Person ausüben würde, wenn 
sie nicht gesundheitlich beeinträchtigt 
wäre. 
 
3 Die versicherte Person gilt als: 
a. erwerbstätig nach Artikel 28a Ab-

satz 1 IVG, wenn sie im Gesund-
heitsfall eine Erwerbstätigkeit aus-
üben würde, die einem Beschäfti-
gungsgrad von hundert Prozent o-
der mehr entspricht; 

b. nicht erwerbstätig nach Artikel 28a 
Absatz 2 IVG, wenn sie im Ge-
sundheitsfall keine Erwerbstätig-
keit ausüben würde; 

c. teilerwerbstätig nach Artikel 28a 
Absatz 3 IVG, wenn sie im Ge-
sundheitsfall eine Erwerbstätigkeit 
ausüben würde, die einem Be-
schäftigungsgrad von weniger als 
hundert Prozent entspricht. 

 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 25 Grundlagen 
 
 
 

Art. 25, Sachüberschrift und Abs. 
2–4  
Grundsätze des Einkommensver-
gleichs 

 Keine Bemerkungen. 
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2 Die beiden massgebenden Erwerbs-
einkommen eines invaliden Selbstän-
digerwerbenden, der zusammen mit 
Familiengliedern einen Betrieb bewirt-
schaftet, sind auf Grund seiner Mitar-
beit im Betrieb zu bestimmen. 

 
2 Die massgebenden Erwerbseinkom-
men nach Artikel 16 ATSG sind in Be-
zug auf den gleichen Zeitraum festzu-
setzen und richten sich nach dem Ar-
beitsmarkt in der Schweiz. 
 
3 Soweit für die Festlegung der mass-
gebenden Erwerbseinkommen statisti-
sche Werte herangezogen werden, 
sind die Zentralwerte der Lohnstruk-
turerhebung (LSE) des Bundesamtes 
für Statistik massgebend. Andere sta-
tistische Werte können beige-zogen 
werden, sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet 
ist. Es sind altersunabhängige sowie 
geschlechtsspezifische Werte zu ver-
wenden. 
 
4 Die statistischen Werte nach Absatz 
3 sind an die betriebsübliche wöchent-
liche Arbeitszeit anzupassen. 
 

Art. 26 Versicherte ohne Ausbil-
dung 
 
1 Konnte die versicherte Person we-
gen der Invalidität keine zureichenden 
beruflichen Kenntnisse erwerben, so 
entspricht das Erwerbseinkommen, 
das sie als Nichtinvalide erzielen 
könnte, den folgenden nach Alter ab-
gestuften Prozentsätzen des jährlich 
aktualisierten Medianwertes gemäss 
der Lohnstrukturerhebung des Bun-
desamtes für Statistik: 
 

Art. 26 Bestimmung des Einkom-
mens ohne Invalidität 
 
1 Das Erwerbseinkommen, das die 
versicherte Person erzielen könnte, 
wenn sie nicht invalid geworden wäre 
(Einkommen ohne Invalidität), ist so-
weit möglich anhand des zuletzt vor 
Eintritt der Invalidität tatsächlich erziel-
ten Erwerbseinkommens zu bestim-
men. 
 
2 Kann das Einkommen ohne Invalidi-
tät nicht oder nicht hinreichend genau 

 Keine Bemerkungen. 
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Nach 
Vollen-
dung 
von … Al-
tersjahren 

Vor Voll-
endung 
von … Al-
tersjahren 

Prozent-
satz 

 21 70 

21 25 80 

25 30 90 

30  100 

 
2 Konnte der Versicherte wegen der In-
validität eine begonnene berufliche 
Ausbildung nicht abschliessen, so ent-
spricht das Erwerbseinkommen, das 
er als Nichtinvalider erzielen könnte, 
dem durchschnittlichen Einkommen 
eines Erwerbstätigen im Beruf, für den 
die Ausbildung begonnen wurde. 
 

bestimmt werden, so wird dieses Ein-
kommen nach statistischen Werten für 
eine nicht invalide Person bei gleicher 
Ausbildung und entsprechenden be-
ruflichen Verhältnissen herangezo-
gen. 
 
3 Konnte die versicherte Person eine 
begonnene berufliche Ausbildung we-
gen der Invalidität nicht abschliessen, 
so wird das Einkommen ohne Invalidi-
tät nach dem statistischen Wert desje-
nigen Berufes ermittelt, in dem die 
Ausbildung begonnen wurde. 
 
4 Kann eine versicherte Person auf-
grund ihrer Invalidität keine berufliche 
Ausbildung beginnen, so wird das Ein-
kommen ohne Invalidität anhand der 
statistischen Werte nach Artikel 25 Ab-
satz 3 festgesetzt. In Abweichung von 
Artikel 25 Absatz 3 werden nur alters-
unabhängige Werte verwendet. 
 
5 Liegt das Einkommen ohne Invalidität 
mehr als 5 Prozent unterhalb des 
branchenüblichen Lohnes, so ent-
spricht es 95 Prozent des branchenüb-
lichen Zentralwertes der LSE. 
 
6 Absatz 5 findet keine Anwendung, 
wenn: 
a. das Einkommen nach Absatz 1 

gleich hoch oder höher ist als der 
Mindest-lohn gemäss einem an-
wendbaren Gesamtarbeits- oder 
Normalarbeitsvertrag; 
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b. das Einkommen mit Invalidität 
nach Artikel 26bis Absatz 2 eben-
falls unter-halb des branchenübli-
chen Zentralwertes der LSE liegt; 
oder 

c. es sich bei der versicherten Person 
um eine Selbstständigerwerbende 
oder einen Selbstständigerwer-
benden handelt. 

 

Art. 26bis In Ausbildung begriffene 
Versicherte 
 
Die Bemessung der Invalidität von 
Versicherten, die in Ausbildung begrif-
fen sind, und denen die Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit nicht zugemutet 
werden kann, erfolgt nach Artikel 28a 
Absatz 2 IVG. 

Art. 26bis Bestimmung des Einkom-
mens mit Invalidität 
 
1 Erzielt die versicherte Person nach 
Eintritt der Invalidität ein Erwerbsein-
kommen, so wird ihr dieses als Ein-
kommen mit Invalidität angerechnet, 
sofern sie damit ihre verbliebene funk-
tionelle Leistungsfähigkeit bestmög-
lich ausnützt. 
 
2 Erzielt sie nach Eintritt der Invalidität 
kein Erwerbseinkommen, so wird ihr 
Einkommen mit Invalidität nach statis-
tischen Werten nach Artikel 25 Absatz 
3 bestimmt. 
 
3 Kann die versicherte Person nach 
Eintritt der Invalidität nur noch mit ei-
nem zeitlichen Pensum von 50 Pro-
zent oder weniger tätig sein, so wer-
den vom statistisch bestimmten Wert 
10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezo-
gen. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 27 Aufgabenbereich von im 
Haushalt tätigen Versicherten und 

Art. 27 Sachüberschrift und Abs. 2  
Aufgabenbereich von im Haushalt 
tätigen Versicherten 

 Keine Bemerkungen. 
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von Angehörigen einer klösterli-
chen Gemeinschaft 
 
2 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 
Absatz 2 IVG der Angehörigen einer 
klösterlichen Gemeinschaft gilt die ge-
samte Tätigkeit in der Gemeinschaft. 
 

 
 
2 Aufgehoben 
 

Art. 27bis Teilerwerbstätige und Ver-
sicherte, die unentgeltlich im Be-
trieb des Ehegatten oder der Ehe-
gattin mitarbeiten 
 
1 Ist bei Versicherten, die nur zum Teil 
erwerbstätig sind oder die unentgelt-
lich im Betrieb des Ehegatten oder der 
Ehegattin mitarbeiten, anzunehmen, 
dass sie im Zeitpunkt der Prüfung des 
Rentenanspruchs ohne Gesundheits-
schaden ganztägig erwerbstätig wä-
ren, so ist die Invaliditätsbemessung 
ausschliesslich nach den Grundsätzen 
für Erwerbstätige zu bemessen. 
 
2 Bei Teilerwerbstätigen, die sich zu-
sätzlich im Aufgabenbereich nach Ar-
tikel 7 Absatz 2 IVG betätigen, werden 
für die Bestimmung des Invaliditäts-
grads folgende Invaliditätsgrade sum-
miert: 
a. der Invaliditätsgrad in Bezug auf 

die Erwerbstätigkeit; 
b. der Invaliditätsgrad in Bezug auf 

die Betätigung im Aufgabenbe-
reich. 

 

Art. 27bis Bemessung des Invalidi-
tätsgrades von Teilerwerbstätigen 
 
1 Für die Bestimmung des Invaliditäts-
grads von Teilerwerbstätigen werden 
folgende Invaliditätsgrade zusammen-
gezählt: 
a. der Invaliditätsgrad in Bezug auf 

die Erwerbstätigkeit; 
b. der Invaliditätsgrad in Bezug auf 

die Betätigung im Aufgabenbe-
reich. 

 
2 Für die Berechnung des Invaliditäts-
grads in Bezug auf die Erwerbstätig-
keit wird: 
a. das Einkommen ohne Invalidität 

auf eine Erwerbstätigkeit, die ei-
nem Beschäftigungsgrad von 100 
Prozent entspricht, hochgerech-
net; 

b. das Einkommen mit Invalidität auf 
der Basis einer Erwerbstätigkeit, 
die einem Beschäftigungsgrad von 
100 Prozent entspricht, berechnet 
und entsprechend an die massge-
bliche funktionelle Leistungsfähig-
keit angepasst; 

c. die prozentuale Erwerbseinbusse 
anhand des Beschäftigungsgrads, 

 Keine Bemerkungen. 
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3 Die Berechnung des Invaliditätsgrads 
in Bezug auf die Erwerbstätigkeit rich-
tet sich nach Artikel 16 ATSG, wobei: 
a. das Erwerbseinkommen, das die 

versicherte Person durch die 
Teilerwerbstätigkeit erzielen 
könnte, wenn sie nicht invalid ge-
worden wäre, auf eine Voller-
werbstätigkeit hochgerechnet 
wird; 

b. die prozentuale Erwerbsein-
busse anhand des Beschäfti-
gungsgrads, den die Person 
hätte, wenn sie nicht invalid ge-
worden wäre, gewichtet wird. 
 

4 Für die Berechnung des Invaliditäts-
grads in Bezug auf die Betätigung im 
Aufgabenbereich wird der prozentu-
ale Anteil der Einschränkungen bei 
der Betätigung im Aufgabenbereich 
im Vergleich zur Situation, wenn die 
versicherte Person nicht invalid ge-
worden wäre, ermittelt. Der Anteil 
wird anhand der Differenz zwischen 
dem Beschäftigungsgrad nach Absatz 
3 Buchstabe b und einer Vollerwerbs-
tätigkeit gewichtet. 
 

den die Person hätte, wenn sie 
nicht invalid geworden wäre, ge-
wichtet. 

 
3 Für die Berechnung des Invaliditäts-
grads in Bezug auf die Betätigung im 
Aufgabenbereich wird: 
a. der prozentuale Anteil der Ein-

schränkungen bei der Betätigung 
im Aufgabenbereich im Vergleich 
zur Situation, wenn die versicherte 
Person nicht invalid geworden 
wäre, ermittelt; 

b. der Anteil nach Buchstabe a an-
hand der Differenz zwischen dem 
Beschäftigungsgrad nach Absatz 2 
Buchstabe c und einer Voller-
werbstätigkeit gewichtet. 

  

Art. 33bis Kürzung der Kinderrenten 
 
2 Die Dreiviertelsrenten, halben Ren-
ten und Viertelsrenten bemessen sich 
nach dem Verhältnis zur ganzen 
Rente. 

Art. 33bis Abs. 2 
 
2 Die Kürzung der Kinderrenten bei IV-
Renten mit einem prozentualen Anteil 
von weniger als 100 Prozent einer 
ganzen IV-Rente bemisst sich nach 
dem Verhältnis zur ganzen IV-Rente. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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Art. 38 Lebenspraktische Beglei-
tung 
 
2 Ist lediglich die psychische Gesund-
heit beeinträchtigt, so muss für die An-
nahme einer Hilflosigkeit gleichzeitig 
ein Anspruch auf mindestens eine 
Viertelsrente bestehen. 
 

Art. 38 Abs. 2 
 
 
2 Aufgehoben 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 39e Bestimmung des anerkann-
ten Hilfebedarfs 

Art. 39e Abs. 5 
 
5 Die von der Invalidenversicherung 
gewährten Beiträge an die Langzeit-
überwachung nach Artikel 3quinquies Ab-
satz 5 werden vom Hilfebedarf nach 
Artikel 39c Buchstabe h anteilsmässig 
abgezogen. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 39f Höhe des Assistenzbeitra-
ges 
 
1 Der Assistenzbeitrag beträgt Fr. 
33.20 pro Stunde. 
 
2 Muss die Assistenzperson für die be-
nötigten Hilfeleistungen in den Berei-
chen nach Artikel 39c Buchstaben e–
g über besondere Qualifikationen ver-
fügen, so beträgt der Assistenzbeitrag 
Fr. 49.80 pro Stunde. 
 
3 Die IV-Stelle legt den Assistenzbei-
trag für den Nachtdienst nach Intensi-
tät der zu erbringenden Hilfeleistung 
fest. Er beträgt höchstens Fr. 88.55 
pro Nacht. 

Art. 39f Abs. 1-3 
 
 
1 Der Assistenzbeitrag beträgt 33.50 
Franken pro Stunde. 
 
2 Muss die Assistenzperson für die be-
nötigten Hilfeleistungen in den Berei-
chen nach Artikel 39c Buchstaben e–
g über besondere Qualifikationen ver-
fügen, so beträgt der Assistenzbeitrag 
50.20 Franken pro Stunde. 
 
3 Die IV-Stelle legt den Assistenzbei-
trag für den Nachtdienst nach Intensi-
tät der zu erbringenden Hilfeleistung 
pauschal fest. Er beträgt höchstens 
160.50 Franken pro Nacht. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 39i Rechnungsstellung Art. 39i Abs. 2-2ter  Keine Bemerkungen. 
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2 Gegenstand der Rechnung sind die 
von der Assistenzperson tatsächlich 
geleisteten sowie die in Anwendung 
von Artikel 39h verrechneten Arbeits-
stunden. 

 
2 In Rechnung gestellt werden dürfen 
die von der Assistenzperson am Tag 
tatsächlich geleisteten sowie die in An-
wendung von Artikel 39h verrechneten 
Arbeitsstunden. 
 
2bis Pro Nacht darf maximal die Pau-
schale für den Nachtdienst in Rech-
nung gestellt werden. Sie kann in 
Rechnung gestellt werden, sofern sich 
eine Assistenzperson für einen Ein-
satz zur Verfügung hält. 
 
2ter Nicht in Rechnung gestellte Pau-
schalen für den Nachtdienst können 
auch während des Tages eingesetzt 
und angerechnet werden. Für die An-
rechnung am Tag wird die Pauschale 
für den Nachtdienst in Stunden umge-
rechnet, indem sie durch den Stun-
denansatz nach Artikel 39f Absatz 1 
geteilt wird. 
 

Art. 39j Beratung 
 
2 Erbringen Drittpersonen die Bera-
tungsleistung, so kann die IV-Stelle 
die Leistungen wie folgt gewähren: 
a. nach der Anmeldung für den As-

sistenzbeitrag: während 6 Mona-
ten; und 

b. ab der Zusprache des Assistenz-
beitrages: während 18 Monaten. 

 
3 Der Beitrag für Beratung durch Dritt-
personen beträgt höchstens 75 Fran-
ken pro Stunde. Insgesamt bezahlt die 

Art. 39j Abs. 2 und 3 
 
2 Erbringen Drittpersonen die Bera-
tungsleistung, so kann die IV-Stelle 
alle drei Jahre Leistungen bis höchs-
tens 1500 Franken gewähren. Nach 
der Anmeldung für den Assistenzbei-
trag und vor der Zusprache des Assis-
tenzbeitrags dürfen die Leistungen 
700 Franken nicht übersteigen. 
 
3 Die Beratung durch Drittpersonen 
wird mit höchstens 75 Franken pro 
Stunde vergütet. 

 Keine Bemerkungen. 
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Versicherung höchstens 1500 Fran-
ken. 
 

 

Art. 41 
 
 
1 Die IV-Stelle hat über die im Gesetz 
und in dieser Verordnung genannten 
Aufgaben hinaus namentlich noch fol-
gende: 
 
e. die Erstellung des Eingliede-

rungsplans nach Artikel 70 Ab-
satz 2 sowie die Überwachung 
der Durchführung angeordneter 
Eingliederungsmassnahmen; 

f. die Beratung und die Information 
der Arbeitgeber und der behan-
delnden Ärzte bezüglich der Ein-
gliederung betroffener Versicher-
ter und damit verbundener sozi-
alversicherungsrechtlicher Fra-
gen; 

fbis    die fallunabhängige Beratung, Be-
gleitung und Schulung von Ar-
beitgebern; 

fter  die Beratung und die Information 
von involvierten Fachpersonen 
aus Schule und Ausbildung; 

k. die Bemessung der Invalidität von 
Personen, die eine Ergänzungs-
leistung nach Artikel 2c Buch-
stabe b des BG vom 19. März 
1965 über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung beanspru-
chen; 
 

Art. 41 Abs. 1 Bst. e, f, fbis, fter, k und 
l 
 
1 Die IV-Stelle hat über die im Gesetz 
und in dieser Verordnung genannten 
Aufgaben hinaus namentlich noch fol-
gende: 
 
e–fter. Aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k. die Bemessung des Invalidi-

tätsgrades von Personen, die 
eine Ergänzungs-leistung nach 
Artikel 2c Buchstabe b des 
Bundesgesetzes vom 6. Okto-
ber 2006 über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung 
beanspruchen; 

 Keine Bemerkungen. 
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l. den Abschluss von Verträgen 
nach Artikel 27 IVG für Massnah-
men nach den Artikeln 14a, 15, 
16, 17 und 18 IVG am Ort der 
ständigen Einrichtung oder der 
Berufsausübung des Leistungs-
erbringers. 

 

l. Aufgehoben 
 

 Art. 41a Fallführung 
 
1 Bei der Erfüllung der ihnen durch das 
Gesetz und diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben achten die IV-Stellen 
auf eine durchgehende und einheitli-
che Fallführung. 
 
2 Die Fallführung umfasst: 
a. die Bestandsaufnahme; 
b. die Planung des weiteren Vorge-

hens; 
c. die Begleitung und Überwachung 

der zugesprochenen Leistungen 
der Invalidenversicherung; und 

d. die interne und externe Koordina-
tion mit den betroffenen Stellen 
und Personen. 

 
 
 
 
3 Die IV-Stellen entscheiden über Art, 
Dauer und Umfang der Fallführung im 
Einzelfall. 
 
4 Eine persönliche und aktive Beglei-
tung der IV-Stelle im Rahmen der Fall-
führung wird bei den medizinischen 
Massnahmen nach den Artikeln 12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Umsetzung der Fallführung 
wäre es wünschenswert, wenn die IV-
Stellen die bei den Krankenversiche-
rungen etablierten Prozesse und de-
ren Know how berücksichtigen und 
einbeziehen würden.» 
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und 13 IVG nur mit dem Einverständ-
nis der versicherten Person oder von 
deren gesetzlichen Vertretung durch-
geführt. 
 
5 Die IV-Stellen können für die Durch-
führung der Fallführung bei medizini-
schen Massnahmen im Einzelfall ge-
eignete Dritte beiziehen. 
 

 Art. 41b Öffentliche Liste über be-
auftragte Sachverständige 
 
1 Die Liste nach Artikel 57 Absatz 1 
Buchstabe n IVG enthält folgende An-
gaben: 
a. für jede beauftragte Sachverstän-

dige oder jeden beauftragten 
Sachverständigen: Name, Vor-
name, Fachdisziplin, Adresse; 

b. für jede beauftragte Gutachter-
stelle: Name, Rechtsform, Ad-
resse; 

c. bezogen auf die einzelnen Sach-
verständigen und Gutachterstel-
len: 
1. Anzahl Gutachten, unterteilt 

nach mono-, bi- und polydiszip-
linären Gutachten. 

2. Die in den Gutachten nach Zif-
fer 1 attestierten Arbeitsunfä-
higkeiten in der bisherigen und 
in einer angepassten Tätigkeit 
sowie im Aufgaben-bereich, in 
Prozent einer Vollzeitstelle. 

3. Anzahl Gutachten, die Gegen-
stand eines rechtskräftigen Ent-

 Einverstanden. 
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scheids eines kantonalen Ver-
sicherungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts oder 
des Bundesgerichts waren, un-
terteilt je nachdem, ob das be-
treffende Gericht dem Gutach-
ten vollumfängliche, teilweise 
oder keine Beweiskraft zuge-
sprochen hat. 

4. Gesamtvergütung in Franken. 
 
2 Die Liste erfasst die Daten nach Ka-
lenderjahr. 
 
3 Das BSV erstellt eine gesamtschwei-
zerische Übersicht gestützt auf die Lis-
ten der IV-Stellen. Die Übersicht wird 
veröffentlicht. 
 

 Art. 49 Abs. 1bis 
 
1bis Bei der Festsetzung der funktionel-
len Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 
IVG) haben die regional ärztlichen 
Dienste sämtliche Einschränkungen, 
die aus der Beeinträchtigung der kör-
perlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit der versicherten Person 
folgen, zu berücksichtigen und die 
festgesetzte funktionelle Leistungsfä-
higkeit nachvollziehbar zu begründen. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 53 Finanzielle Aufsicht 
 
1 Das Bundesamt übt die finanzielle 
Aufsicht über die kantonalen IV-Stel-

Art. 53 Abs. 1 und 2 
 
1 Das BSV übt die finanzielle Aufsicht 
über die kantonalen IV-Stellen aus. 
 
 

 Keine Bemerkungen. 
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len durch die Genehmigung der Stel-
lenpläne, des Voranschlages und der 
Jahresrechnung aus. 
 
2 Die Ausgleichskasse stellt dem Bun-
desamt die für die Genehmigung des 
Voranschlages und der Jahresrech-
nung der kantonalen IV-Stelle erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung. 

 
 
2 Die IV-Stellen haben dem BSV nach 
dessen Weisungen die Betriebskosten 
und die Investitionen in Form des Vor-
anschlags, der drei darauffolgenden 
Finanzplanjahre und der Jahresrech-
nung zur Genehmigung vorzulegen. 
Das BSV kann weitere Unterlagen an-
fordern, soweit sie zur Ausübung der 
Aufsicht erforderlich sind. 
 

Art. 55 Kostenvergütung 
1 Das Bundesamt entscheidet über die 
zu vergütenden Kosten nach Artikel 67 
Absatz 1 Buchstabe a IVG. 

Art. 55 Abs. 1 
 
1 Das BSV entscheidet über die zu ver-
gütenden Kosten nach Artikel 67 Ab-
satz 1 Buchstabe a IVG und erlässt die 
dafür notwendigen Weisungen. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 56 Betriebsräume für die 
Durchführungsorgane 
 
Das Bundesamt beauftragt die Com-
penswiss (Ausgleichsfonds 
AHV/IV/EO), Betriebsräume für die 
Durchführungsorgane der Invaliden-
versicherung zulasten der laufenden 
IV-Rechnung zu erwerben oder zu er-
stellen, sofern sich damit längerfristig 
Einsparungen bei den Betriebskosten 
ergeben. Diese Betriebsräume stellen 
Betriebsvermögen der Invalidenversi-
cherung dar. 

Art. 56 Betriebsräume für die 
Durchführungsorgane 
 
1 Das BSV beauftragt den Ausgleichs-
fonds AHV/IV/EO (Compenswiss), Be-
triebsräume für die Durchführungsor-
gane der Invalidenversicherung zulas-
ten der laufenden IV-Rechnung zu er-
werben, zu erstellen oder zu veräus-
sern. Diese Betriebsräume stellen Be-
triebsvermögen der Invalidenversiche-
rung dar. 
 
 
 
2 Die Nutzniessung wird in einem öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
der IV-Stelle und der Compenswiss 

 Keine Bemerkungen. 
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festgehalten. Der Vertrag enthält min-
destens die Einzelheiten zur Liegen-
schaftsnutzung sowie die Entschädi-
gung. Das BSV regelt die notwendigen 
Einzelheiten der Nutzniessung und 
genehmigt die Verträge. 
 

Art. 66 Legitimation 
 
1bis Wird der Anspruch nicht durch die 
versicherte Person geltend gemacht, 
so hat diese die in der Anmeldung er-
wähnten Personen und Stellen zu er-
mächtigen, den Organen der IV alle 
Auskünfte zu erteilen und alle Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen, die für 
die Abklärung von Leistungs- und Re-
gressansprüchen erforderlich sind 
(Art. 6a Abs. 1 IVG). 
 
2 Ist die versicherte Person urteilsunfä-
hig, so erteilt ihre gesetzliche Vertre-
tung mit der Unterzeichnung der An-
meldung die Ermächtigung nach Arti-
kel 6a Absatz 1 IVG. 

Art. 66 Abs. 1bis und 2 
 
1bis Macht die versicherte Person den 
Anspruch nicht selber geltend ge-
macht, so hat sie die in Artikel 6a IVG 
erwähnten Personen und Stellen zu 
ermächtigen, den Organen der Invali-
denversicherung alle Auskünfte zu er-
teilen und alle Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen, die für die Abklärung 
des Leistungs- und Regressanspruch 
erforderlich sind. 
 
2 Ist die versicherte Person urteilsunfä-
hig, so erteilt ihre gesetzliche Vertre-
tung die in Artikel 6a IVG erwähnte Er-
mächtigung durch Unterzeichnung der 
Anmeldung. 
 

  
 
Die Auskünfte dürfen sich aus Daten-
schutzgründen nur auf den geltend ge-
machten Anspruch beschränken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bemerkungen. 
 
 
 

Art. 70 Assessment 
 
1 Die IV-Stelle führt mit der versicher-
ten Person in der Regel ein Assess-
ment durch, um deren allfällige Ein-
gliederungsfähigkeit festlegen zu kön-
nen. 
 
2 Sie erstellt anhand der Ergebnisse 
des Assessments einen Eingliede-
rungsplan. 
 

Art. 70 
 
Aufgehoben 
 

 Keine Bemerkungen. 
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Art. 72bis Polydisziplinäre medizini-
sche Gutachten 
 
 
1 Medizinische Gutachten, an denen 
drei und mehr Fachdisziplinen beteiligt 
sind, haben bei einer Gutachterstelle 
zu erfolgen, mit welcher das Bundes-
amt eine Vereinbarung getroffen hat. 

Art. 72bis, Sachüberschrift und Abs. 
1 Bi- und polydisziplinäre medizini-
sche Gutachten 
 
1 Medizinische Gutachten, an denen 
mehr als eine Fachdisziplin beteiligt 
ist, müssen von einer Gutachterstelle 
erstellt werden, mit der das BSV eine 
Vereinbarung getroffen hat. 
 

 Einverstanden. 

 Art. 72ter Tarifierung 
 
Die IV-Stellen können mit Leistungser-
bringern Vereinbarungen zur Kosten-
vergütung für Abklärungsmassnah-
men nach Artikel 43 ATSG abschlies-
sen, sofern kein anderer übergeordne-
ter Tarifvertrag besteht. Artikel 24sexies 
ist anwendbar. 
 

 Einverstanden. 

Art. 73bis Gegenstand und Zustel-
lung des Vorbescheids 
 
2 Der Vorbescheid ist insbesondere 
zuzustellen: 
e. dem zuständigen Krankenversi-

cherer, sofern dessen Leistungs-
pflicht berührt wird; 

 

Art. 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h 
 
 
2 Der Vorbescheid ist insbesondere 
zuzustellen: 
e. dem zuständigen Krankenversi-

cherer nach den Artikeln 2 und 3 
des Krankenversicherungsauf-
sichtsgesetzes vom 26. Septem-
ber 2014 (Krankenversicherer 
nach KVAG), sofern dessen Leis-
tungspflicht berührt wird; 

g. der behandelnden Ärztin oder dem 
behandelnden Arzt, wenn Wieder-
eingliederungsmassnahmen ver-
fügt werden; 

 Einverstanden. 
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h. den Durchführungsstellen, wenn 
Wiedereingliederungsmassnah-
men verfügt werden. 

 
Art. 76 Zustellung der Verfügung 
 

1 Die Verfügung ist insbesondere zu-
zustellen: 
f. den Durchführungsstellen; 

Art. 76 Abs. 1 Bst. f 
 
1 Die Verfügung ist insbesondere zu-
zustellen: 
f. Aufgehoben 

 

 Wir finden es ist wichtig, dass die 
Durchführungsstellen auch eine Verfü-
gung erhalten und informiert sind, z.B. 
für die richtige Rechnungsstellung. 
Weil die Durchführungsstellen künftig 
in Artikel 76 Absatz 1 Bst. a miteinge-
schlossen sind, stimmen wir der Auf-
hebung von Art. 76 Abs. 1 Bst. f zu.  
 

Art. 78 Vergütung 
 
3 Die Kosten von Abklärungsmassnah-
men werden von der Versicherung ge-
tragen, wenn die Massnahmen durch 
die IV-Stelle angeordnet wurden oder, 
falls es an einer solchen Anordnung 
fehlt, soweit sie für die Zusprechung 
von Leistungen unerlässlich waren o-
der Bestandteil nachträglich zugespro-
chener Eingliederungsmassnahmen 
bilden. 
 

Art. 78 Abs. 3 
 
3 Aufgehoben 
 

 Einverstanden. 

Art. 79 Rechnungsstellung 
 
5 Das Bundesamt erlässt Richtlinien 
über die Rechnungsstellung, die Über-
mittlung, die Prüfung und die Bezah-
lung der Rechnungen. 

Art. 79 Abs. 5 
 
5 Das BSV erlässt Richtlinien über die 
Rechnungsstellung gemäss Artikel 
27ter IVG, die Übermittlung, die Prü-
fung und die Bezahlung der Rechnun-
gen. 
 

 Einverstanden. 

 Art. 79ter Allgemeine Rechnungs-
stellung bei medizinischen Mass-
nahmen 
 

 Einverstanden. 
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1 Die Leistungserbringer haben in ih-
ren Rechnungen alle administrativen 
und medizinischen Angaben zu ma-
chen, die für die Überprüfung der Be-
rechnung der Vergütung sowie der 
Wirtschaftlichkeit der Leistungen nach 
Artikel 27ter Absatz 1 IVG notwendig 
sind. Insbesondere sind folgende An-
gaben zu machen: 
a. Kalendarium der Behandlungen 

beziehungsweise der erbrachten 
Leistungen; 

b. erbrachte Leistungen im Detaillie-
rungsgrad, den der massgebliche 
Tarif vor-sieht, und die zugehöri-
gen Tarifziffern; 

c. Diagnosen und Prozeduren, die 
zur Berechnung des anwendbaren 
Tarifs notwendig sind; 

d. Nummer und Datum der Verfü-
gung oder Mitteilung; 

e. Versichertennummer nach AHVG; 
f. bei stationärer Behandlung: die auf 

den Kanton und die Invalidenversi-
cherung entfallenden Anteile. 

 
2 Der Leistungserbringer muss für die 
von der Invalidenversicherung über-
nommenen Leistungen und die ande-
ren Leistungen zwei getrennte Rech-
nungen erstellen. 
 
3 Bei Analysen erfolgt die Rechnungs-
stellung ausschliesslich durch das La-
boratorium, das die Analyse durchge-
führt hat. Pauschaltarife bleiben vor-
behalten. 
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4 Der Leistungserbringer stellt der ver-
sicherten Person eine Kopie der Rech-
nung zu. Diese kann in Papierform o-
der elektronisch versandt werden. 
 

 Art. 79quater Rechnungsstellung bei 
einem Vergütungsmodell vom Ty-
pus DRG 
 
1 Im Falle eines Vergütungsmodells 
vom Typus DRG (Diagnosis Related 
Groups) muss der Leistungserbringer 
die Datensätze mit den administrati-
ven und medizinischen Angaben nach 
Artikel 79ter mit einer einmaligen Iden-
tifikationsnummer versehen. Die Da-
tensätze müssen der gesamtschwei-
zerisch einheitlichen Struktur entspre-
chen, wie sie das EDI gemäss Artikel 
59a Absatz 1 KVV festlegt. 
 
2 Diagnosen und Prozeduren nach Ar-
tikel 79ter Absatz 1 sind entsprechend 
den Klassifikationen für die medizini-
sche Statistik der Krankenhäuser nach 
Ziffer 62 des Anhangs der Statistiker-
hebungsverordnung vom 30. Juni 
1993 zu codieren. 
 
3 Der Leistungserbringer leitet die Da-
tensätze mit den administrativen und 
den medizinischen Angaben nach Ar-
tikel 79ter Absatz 1 gleichzeitig mit der 
Rechnung an die Invalidenversiche-
rung weiter. 
 

 Einverstanden. 
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4 Die IV-Stelle bestimmt, für welche 
Rechnungen eine weitere Prüfung be-
nötigt wird. 
 

 Art. 79quinquies Rechnungsstellung 
im ambulanten Bereich und im Be-
reich medizinische Rehabilitation 
 
Für den ambulanten Bereich und den 
Bereich medizinische Rehabilitation ist 
Artikel 59abis KVV anwendbar. 
 

 Einverstanden. 

 Art. 79sexies Rechnungsstellung bei 
Integrationsmassnahmen zur Vor-
bereitung auf die berufliche Einglie-
derung und bei Massnahmen beruf-
licher Art 
 
1 Die Leistungserbringer von Mass-
nahmen zur beruflichen Eingliederung 
nach den Artikeln 14a–18 IVG und Ar-
tikel 43 ATSG haben in ihren Rech-
nungen alle administrativen Angaben 
zu machen, die für die Überprüfung 
der Berechnung der Vergütung sowie 
der Wirtschaftlichkeit der Leistungen 
nach Artikel 27ter Absatz 1 IVG not-
wendig sind. 
 
2 Die Leistungserbringer stellen der 
versicherten Person die Kopie der 
Rechnung zu. Diese kann in Papier-
form oder elektronisch versandt wer-
den. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 88ter Meldungen an die Kran-
kenversicherer nach Art. 11 KVG 
 

Art. 88ter Meldungen an die Kran-
kenversicherer nach KVAG 
 

 Einverstanden. 
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Die zuständigen IV-Stellen haben die 
Versicherten der Krankenversicherer 
nach Artikel 11 des Bundesgesetzes 
vom 18. März 1994 über die Kranken-
versicherung (KVG) – (im folgenden 
Krankenversicherer genannt), die An-
spruch auf medizinische Massnahmen 
der Versicherung erheben, den betref-
fenden Krankenversicherern oder ei-
ner Verbindungsstelle zu melden. 
 

Die zuständigen IV-Stellen haben Per-
sonen, die bei einem Krankenversi-
cherer nach KVAG versichert sind und 
Anspruch auf medizinische Massnah-
men der Invalidenversicherung erhe-
ben, den betreffenden Krankenversi-
cherern nach KVAG zu melden. 
 

Art. 88quater Zustellung von Verfü-
gungen der IV-Stellen und Be-
schwerderecht der Krankenversi-
cherer 
 

1 Hat ein Krankenversicherer der zu-
ständigen IV-Stelle oder Ausgleichs-
kasse mitgeteilt, dass er für einen ihr 
gemeldeten Versicherten Kostengut-
sprache oder Zahlung geleistet habe, 
so ist dem Krankenversicherer die 
Verfügung über die Zusprechung oder 
Ablehnung der Leistungen zuzustel-
len. 

Art. 88quater Zustellung von Verfü-
gungen der IV-Stellen und Be-
schwerderecht der Krankenversi-
cherer nach KVAG 
 
1 Hat ein Krankenversicherer nach 
KVAG der zuständigen IV-Stelle oder 
Ausgleichskasse mitgeteilt, dass er für 
einen ihr gemeldeten Versicherten 
Kostengutsprache oder Zahlung ge-
leistet habe, so ist dem Krankenversi-
cherer nach KVAG die Verfügung über 
die Zusprechung oder Ablehnung der 
Leistungen zuzustellen. 
 

 Einverstanden. 

 Sechster Abschnitt a: Das Verhält-
nis zur Unfallversicherung in Bezug 
auf Personen nach Artikel 1a Ab-
satz 1 Buchstabe c UVG 

  

 Art. 88sexies Grundsatz der Unfallver-
sicherung von Personen nach Arti-
kel 1a Absatz 1 Buchstabe c UVG 
 
Für die Einzelheiten und das Verfah-
ren der Unfallversicherung von Perso-

 Keine Bemerkungen. 
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nen nach Artikel 1a Absatz 1 Buch-
stabe c UVG gilt die Gesetzgebung 
über die Unfallversicherung. 
 

 Art. 88septies Lohnsumme 
 
1 Die Zentrale Ausgleichsstelle meldet 
der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt (Suva) die provisorische 
und effektive Lohnsumme als Grund-
lage, auf der die Prämienberechnung 
der Unfallversicherung von Personen 
nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c 
UVG beruht. 
 
2 Die Zentrale Ausgleichsstelle weist 
die Lohnsumme pro IV-Stelle einzeln 
aus. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 88octies Vergütung der Prämie 
 
1 Die Suva unterbreitet ihre Rechnung 
nach Artikel 115a der Verordnung vom 
20. Dezember 1982 über die Unfall-
versicherung dem BSV zur Genehmi-
gung. 
 
2 Nach deren Genehmigung vergütet 
die Zentrale Ausgleichsstelle die Prä-
mie der Suva. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 89ter Legitimation des Bundes-
amtes zur Beschwerde gegen Ent-
scheide der kantonalen Schiedsge-
richte 
 

Art. 89ter Abs. 1 
 
 
 
 

 Keine Bemerkungen. 
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1 Die Entscheide der kantonalen 
Schiedsgerichte (Art. 27bis IVG) sind 
dem Bundesamt zu eröffnen. 
 

1 Die Entscheide der kantonalen 
Schiedsgerichte (Art. 27quinquies IVG) 
sind dem BSV zu eröffnen. 
 

Art. 90 Reisekosten im Inland 
 
 
2 …Nicht vergütet werden geringfü-
gige Auslagen für Fahrten im Orts-
kreis. 

Art. 90 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 
2bis 

 
2 Letzter Satz aufgehoben 
 
 
2bis Die Reisekosten werden nicht ver-
gütet, wenn die versicherte Person mit 
einer der folgenden Eingliederungs-
massnahmen unterstützt wird: 
a. Personalverleih (Art. 18abis IVG); 
b. Einarbeitungszuschuss (Art. 18b 

IVG); 
c. Kapitalhilfe (Art. 18d IVG). 

 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 91 Erwerbsausfall infolge einer 
Abklärung 
 
1 Erleidet ein Versicherter infolge einer 
Abklärung der Leistungspflicht einen 
Erwerbsausfall an Tagen, an welchen 
er keinen Anspruch auf Taggelder der 
Versicherung hat, so richtet die Versi-
cherung bei nachgewiesenem Erwerb-
sausfall ein Taggeld in der Höhe von 
30 Prozent des Höchstbetrages des 
versicherten Tagesverdienstes nach 
dem Bundesgesetz vom 20. März 
1981 über die Unfallversicherung aus. 

Art. 91 Abs. 1 
 
 
1 Erleidet eine versicherte Person in-
folge einer Abklärung der Leistungs-
pflicht einen Erwerbsausfall an Tagen, 
an welchen sie keinen Anspruch auf 
Taggelder der Invalidenversicherung 
hat, so richtet die Invalidenversiche-
rung bei nachgewiesenem Erwerb-
sausfall ein Taggeld in der Höhe von 
30 Prozent des Höchstbetrages des 
versicherten Tagesverdienstes nach 
UVG aus. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 96bis Mindestanforderungen an 
Vereinbarungen mit den kantonalen 
Instanzen 
 

 Keine Bemerkungen. 
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1 Die IV-Stellen und die kantonalen 
Durchführungsstellen nach Artikel 
68bis Absatz 1 Buchstabe d IVG legen 
in den Vereinbarungen nach Artikel 
68bis Absätze 1bis und 1ter IVG mindes-
tens die Leistungen, die Zielgruppe, 
die Zuständigkeiten und die Überprü-
fung der Vereinbarungsinhalte fest. 
Sie überprüfen die Einhaltung der Ver-
einbarung und die Erbringung der 
Leistungen gegenseitig. 
 
2 Das BSV präzisiert die Mindestanfor-
derungen und evaluiert die Umset-
zung von Artikel 68bis Absätze 1bis und 
1ter IVG. Die IV-Stellen sind verpflich-
tet, dem BSV und den Revisionsstel-
len jederzeit über die Verwendung der 
Beiträge Auskunft zu erteilen und Ein-
sicht in die massgebenden Geschäfts-
unterlagen zu gewähren. 
 

 Art. 96ter Beitrag an die kantonale 
Koordinationsstelle 
 
1 Die kantonale Koordinationsstelle er-
hält Beiträge insbesondere für: 
a. die Zusammenarbeit mit der IV-
Stelle; 
b. die Früherfassung und die Beglei-
tung von jungen Menschen mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen. 
 
2 Das BSV legt die Beiträge pro IV-
Stelle in Abhängigkeit des Anteils der 
13–25-Jährigen an der ständigen kan-

 Keine Bemerkungen. 
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tonalen Wohnbevölkerung fest und ak-
tualisiert den Verteilschlüssel im Ab-
stand von drei Jahren. 
 
3 Die IV-Stellen können für die Mitfi-
nanzierung nach Artikel 68bis Absatz 
1bis IVG beim BSV Beiträge zwischen 
0,25 bis 2 Vollzeitäquivalente beantra-
gen, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 
a. Der betroffene Kanton weist den 

Anteil 13–25-Jähriger an der stän-
digen Wohnbevölkerung auf, der 
für den gewählten Beitrag erforder-
lich ist; 

b. Die von der IV finanzierten Vollzeit-
äquivalente betragen nicht mehr 
als ein Drittel der von der kantona-
len Instanz finanzierten Stellenpro-
zente. 

 

 Art. 96quater Kantonale Brückenan-
gebote 
 
1 Als Massnahmen zur Vorbereitung 
auf eine erstmalige berufliche Ausbil-
dung nach Artikel 68bis Absatz 1ter IVG 
gelten kantonale Brückenangebote, 
die im Rahmen von Artikel 12 Berufs-
bildungsgesetz durchgeführt werden 
und eine zusätzliche Leistung für eine 
bei der IV angemeldete, gesundheit-
lich beeinträchtigte Person vor vollen-
detem 25. Altersjahr anbieten. 
 
2 Sofern eine Vereinbarung nach Arti-
kel 96bis vorliegt, kann sich die IV-
Stelle zu höchstens einem Drittel an 

 Keine Bemerkungen. 
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den Kosten der kantonalen Vorberei-
tungsmassnahme nach Absatz 1 be-
teiligen. 
 
3 Die Massnahmen zur Vorbereitung 
auf eine erstmalige berufliche Ausbil-
dung nach Artikel 68bis Absatz 1ter IVG 
finden nach der obligatorischen Schul-
zeit und primär in den Regelstrukturen 
der Berufsbildung statt. Sie dauern in 
Anlehnung an Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung vom 19. November 2003 
über die Berufsbildung maximal ein 
Jahr. 
 

 Art. 98bis Einsatzbetriebe nach Arti-
kel 68quinquies IVG 
 
Als Einsatzbetriebe nach Artikel 68quin-

quies IVG gelten einzig Betriebe des 
ersten Arbeitsmarktes. Anstalten oder 
Werkstätte nach Artikel 27 IVG sind 
ausgeschlossen. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 98ter Zusammenarbeitsverein-
barung: Zuständigkeit und Verfah-
ren 
 
1 Das EDI ist zuständig für den Ab-
schluss von Zusammenarbeitsverein-
barungen mit den Dachverbänden der 
Arbeitswelt im Sinne von Artikel 68se-

xies IVG. 
 
2 Als Dachverbände der Arbeitswelt 
gelten nur die Dachverbände, die ge-
samt-schweizerisch oder sprachregio-
nal tätig sind. 

 Keine Bemerkungen. 
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3 Die Dachverbände der Arbeitswelt 
stellen dem BSV Antrag auf eine Zu-
sammenarbeitsvereinbarung. Das 
BSV stellt dafür ein Formular zur Ver-
fügung. 
 
4 Bevor das EDI eine Zusammenar-
beitsvereinbarung abschliesst, hört es 
die Eidgenössische Kommission für 
die Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung an. 
 

 Art. 98quater Zusammenarbeitsver-
einbarung: Inhalt 
 
1 Die Zusammenarbeitsvereinbarun-
gen enthalten mindestens Bestimmun-
gen über: 
a. den Zweck; 
b. die Massnahmen und deren Finan-

zierung; 
c. die Modalitäten für die Durchfüh-

rung und die Überprüfung der Mas-
snahmen sowie die Analyse ihrer 
Wirkungen; 

d. die Dauer, die Erneuerung und die 
Auflösung der Zusammenarbeits-
vereinbarung. 

 
2 Die in den Zusammenarbeitsverein-
barungen vorgesehenen Massnah-
men dürfen nicht von den Bestimmun-
gen des IVG abweichen und müssen 
auf gesamtschweizerischer oder 
sprachregionaler Ebene umgesetzt 
werden. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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3 Sieht eine Zusammenarbeitsverein-
barung eine Beteiligung der Invaliden-
versicherung an der Finanzierung der 
Massnahmen vor, so müssen die Vo-
raussetzungen des Subventionsge-
setzes vom 5. Oktober 1990 erfüllt 
sein. 
 

 Achter Abschnitt: Die Finanzhilfen 
zur Förderung der Invalidenhilfe 

  

Art. 108 Beitragsberechtigung 
 
 
1 Beitragsberechtigt sind gemeinnüt-
zige Organisationen der privaten Inva-
lidenfach oder -selbsthilfe für Leistun-
gen, die sie auf gesamtschweizeri-
scher oder sprachregionaler Ebene im 
Interesse der Invaliden erbringen. Die 
Organisationen müssen sich ganz o-
der in einem wesentlichen Umfang der 
Invalidenhilfe widmen und können ei-
nen Teil der Leistungserbringung an 
Dritte übertragen. Bei ähnlichen Leis-
tungen sind sie verpflichtet, gegensei-
tige Vereinbarungen zu treffen, um 
ihre Angebote aufeinander abzustim-
men. 
 
 
 
 
 
2 Für die Ausrichtung von Finanzhilfen 
schliesst das Bundesamt in Anwen-
dung des Subventionsgesetzes vom 
5. Oktober 1990 mit den Organisatio-
nen nach Absatz 1 Verträge über die 

Art. 108 Sachüberschrift und Ab-
sätze 1, 1ter und 2 Berechtigung 
 
1 Zur Finanzhilfe berechtigt sind ge-
meinnützige Organisationen der priva-
ten Invalidenfach- oder -selbsthilfe für 
Leistungen, die sie auf gesamtschwei-
zerischer oder sprachregionaler 
Ebene im Interesse der Invaliden er-
bringen. Die Organisationen müssen 
sich ganz oder in einem wesentlichen 
Umfang der Invalidenhilfe widmen und 
können einen Teil der Leistungserbrin-
gung an Dritte übertragen. Bei ähnli-
chen Leistungen sind sie verpflichtet, 
gegenseitige Vereinbarungen zu tref-
fen, um ihre Leistungen aufeinander 
abzustimmen. 
 
1ter Die Organisationen, die eine Fi-
nanzhilfe erhalten, sind verpflichtet, 
die Inklusion zu fördern. 
 
2 Für die Ausrichtung von Finanzhilfen 
schliesst das BSV in Anwendung des 
Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 
1990 mit den Organisationen nach Ab-

 Keine Bemerkungen. 
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anrechenbaren Leistungen ab; die 
Verträge gelten höchstens 4 Jahre. 
Kommt keine vertragliche Einigung zu-
stande, so erlässt das Bundesamt 
eine beschwerdefähige Verfügung 
über die Beitragsberechtigung. 
 

satz 1 Verträge über die anrechenba-
ren Leistungen ab; die Verträge gelten 
höchstens vier Jahre. Kommt keine 
vertragliche Einigung zustande, so er-
lässt das BSV eine beschwerdefähige 
Verfügung über den Anspruch auf die 
Finanzhilfe. 
 

Art. 108bis Anrechenbare Leistun-
gen 
 
1 Beiträge werden an folgende in der 
Schweiz zweckmässig und wirtschaft-
lich erbrachte Leistungen ausgerich-
tet: 
 

Art. 108bis Abs. 1 Einleitungssatz 
und Abs. 1bis 
 
1 Finanzhilfen werden an folgende in 
der Schweiz erbrachte Leistungen 
ausgerichtet: 
 
 
1bis Die erbrachten Leistungen müssen 
zweckmässig und wirtschaftlich, zeit-
gemäss und zielgerichtet sein. 
 

 Keine Bemerkungen. 

Art. 108ter Voraussetzungen 
 
1 Beiträge werden nur ausgerichtet, 
sofern der Bedarf für die Leistungen 
nach Artikel 108bis nachgewiesen ist. 
Das Bundesamt erlässt hiezu Richtli-
nien. 
 
2 Die Organisationen sorgen für die 
statistische Erfassung der Leistungen 
und deren Empfängerinnen und Emp-
fänger. Sie erfüllen die Anforderungen 
des Rechnungswesens und stellen die 
Qualität der Leistungserbringung si-
cher. Das Bundesamt erlässt hiezu 
Richtlinien. 

Art. 108ter Voraussetzungen 
 
1 Finanzhilfen werden nur ausgerich-
tet, sofern der Bedarf für die Leistun-
gen nach den Artikeln 108 und 108bis 
nachgewiesen ist. 
 
 
2 Die Organisationen sorgen für die 
statistische Erfassung der Leistungen 
und deren Empfängerinnen und Emp-
fänger. Ihre Rechnung widerspiegelt 
die tatsächlichen Verhältnisse. 
 
 
 
 

 Keine Bemerkungen. 
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3 Die Organisationen stellen die Quali-
tät der Leistungserbringung sicher. Sie 
richten zudem ihre Leistungen perio-
disch auf den Bedarf ihrer Zielgruppe 
aus. 
 
4 Das BSV regelt die Einzelheiten. 
 

Art. 108quater Berechnung und Höhe 
der Beiträge 
 
1 Der Beitrag an eine Vertragspartei für 
eine Vertragsperiode entspricht 
höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Bei-
trag; das Bundesamt kann den Beitrag 
an die Teuerung gemäss dem Landes-
index der Konsumentenpreise anpas-
sen. Vorbehalten bleibt die Ausrich-
tung von Beiträgen für neue oder er-
weiterte Leistungen, für die nach Arti-
kel 108ter ein Bedarf nachgewiesen ist. 
 
2 Das Bundesamt kann für jede neue 
Vertragsperiode für neue oder erwei-
terte Leistungen, die nach Artikel 
108bis anrechenbar sind, einen Zu-
schlag gewähren. Hierzu werden die 
für das letzte Jahr der vorangehenden 
Vertragsperiode gesamthaft ausge-
richteten Beiträge mit einer Zuschlags-
rate multipliziert. Die Zuschlagsrate 
entspricht der durchschnittlichen 
Wachstumsrate der Bezügerinnen und 
Bezüger individueller Leistungen der 
Invalidenversicherung in den drei dem 
Verhandlungsjahr vorausgehenden 
Jahren. Das Verhandlungsjahr ist das 

Art. 108quater Höchstbetrag 
 
 
1 Der Höchstbetrag zur Ausrichtung 
von Finanzhilfen an Organisationen 
der privaten Invalidenhilfe beläuft sich 
für die Vertragsperiode 2024–2027 auf 
544 Millionen Franken. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Der Höchstbetrag für die folgenden 
Vertragsperioden wird jeweils basie-
rend auf dem Höchstbetrag der voran-
gehenden Vertragsperiode an die 
Teuerung gemäss dem Landesindex 
der Konsumentenpreise angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keine Bemerkungen. 
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Jahr vor Beginn einer Vertragsperi-
ode. 
 
3 Die Zuschlagsrate gilt für jedes Jahr 
der Vertragsperiode und darf das Po-
tentialwachstum des realen Bruttoin-
landproduktes nicht übersteigen. 
 

 
 
 
3 Das BSV nimmt diese Anpassung 
auf der Basis des dem Vorjahr voran-
gehenden Dezembers vor. 
 

 Art. 108quinquies Berechnung der Fi-
nanzhilfen 
 
1 97 Prozent des Höchstbetrags nach 
Artikel 108quater stehen zur Verfügung 
für: 
a. bestehende Leistungen nach Artikel 
108sexies; 
b. Projekte nach Artikel 108septies, die 
aus der vorangehenden Vertragsperi-
ode in die bestehenden Leistungen 
überführt werden. 
 
2 Übersteigen die eingereichten Gesu-
che den Betrag nach Absatz 1, so wer-
den die beantragten Finanzhilfen pro-
zentual bis zu diesem Betrag gekürzt. 
Von der Kürzung ausgenommen sind 
Leistungen nach Absatz 1 Buchstabe 
b. 
 
3 Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht 
vollständig ausgeschöpft, so verfällt 
der nicht ausgeschöpfte Betrag. 
 
4 3 Prozent des Höchstbetrags nach 
Artikel 108quater stehen für Projekte 
nach Artikel 108septies zur Verfügung. 
Ist am Ende einer Vertragsperiode der 
Betrag nicht vollständig ausgeschöpft, 

 Keine Bemerkungen. 



Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der IV) 
 

66 
 

so verfällt der nicht ausgeschöpfte Be-
trag. Im Übrigen gilt Artikel 108septies. 
 

 Art. 108sexies Bestehende Leistun-
gen 
 
Bestehende Leistungen sind: 
a. Leistungen nach Artikel 108bis aus 

der vorhergehenden Vertragsperi-
ode, die nicht ersetzt worden sind; 

b. Projekte nach Artikel 108septies 
aus der vorhergehenden Vertrags-
periode, die gestützt auf die Evalu-
ation: 
1. neu als eine Leistung aner-

kannt werden, oder 
2. eine bestehende Leistung 

weiterentwickeln und erset-
zen. 

 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 108septies Projekte 
 
1 Projekte werden nur mit Finanzhilfen 
unterstützt, wenn sie die Entwicklung 
von neuen oder die Weiterentwicklung 
von bestehenden Leistungen fördern. 
 
2 Das BSV legt eine Prioritätenord-
nung fest und regelt: 
a. die Ziele und Voraussetzungen zur 

Vergabe der Finanzhilfen für Pro-
jekte nach Artikel 108quinquies; 

b. die Evaluation der Projekte und die 
Voraussetzungen: 
1. zur Anerkennung von neuen 

Leistungen in der nächsten 
Vertragsperiode, 

 Keine Bemerkungen. 
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2. um eine bestehende Leistung 
in der nächsten Vertragsperi-
ode zu ersetzen. 

 
3 Es kann die Ausrichtung der Finanz-
hilfen von weiteren Voraussetzungen 
abhängig machen oder mit Auflagen 
verbinden. 
 

Art. 110 Verfahren 
1 Organisationen nach Artikel 108 Ab-
satz 1, welche Beiträge erhalten wol-
len, haben dem Bundesamt ein Ge-
such einzureichen. Das Bundesamt 
bestimmt, welche Unterlagen im Hin-
blick auf den Abschluss eines Leis-
tungsvertrages einzureichen sind. 
 
2 Das Bundesamt bestimmt, welche 
Unterlagen während der Vertrags-
dauer bis spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Rechnungsjahres 
einzureichen sind. Bei Vorliegen zu-
reichender Gründe kann die Frist vor 
ihrem Ablauf auf schriftliches Gesuch 
hin erstreckt werden. Wird die ordent-
liche oder die erstreckte Frist ohne trif-
tigen Grund nicht eingehalten, so wird 
der auszurichtende Beitrag bei einer 
Verspätung bis zu einem Monat um ei-
nen Fünftel und für jeden weiteren Mo-
nat um einen weiteren Fünftel gekürzt. 
 
3 Die Beitragszahlungen erfolgen jähr-
lich durch zwei Akontozahlungen. 
Nach Abschluss der Vertragsperiode 
erfolgt ein Saldoausgleich. 
 

Art. 110 Verfahren 
 
1 Organisationen nach Artikel 108 Ab-
satz 1, die Finanzhilfen erhalten wol-
len, haben dem BSV je separate Ge-
suche für Finanzhilfen an bestehende 
Leistungen nach Artikel 108sexies sowie 
an Projekte nach Artikel 108septies ein-
zureichen. 
 
2 Das BSV bestimmt: 
a. welche Unterlagen im Hinblick auf 

den Abschluss eines Leistungsver-
trags einzureichen sind; 

b. welche Unterlagen während der 
Vertragsperiode bis spätestens 
vier Monate nach Ablauf des Rech-
nungsjahres einzureichen sind. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Bei Vorliegen zureichender Gründe 
kann die Frist nach Absatz 2 Buch-
stabe b vor ihrem Ablauf auf schriftli-
ches Gesuch hin erstreckt werden. 

 Keine Bemerkungen. 
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4 Ein höherer Beitrag infolge über den 
Vertrag hinausgehender, erweiterter 
Leistungen ist während der Vertrags-
dauer nur in Ausnahmefällen möglich 
und setzt eine entsprechende Ände-
rung des Leistungsvertrages voraus. 
 
 
 
5 Die Organisation ist verpflichtet, dem 
Bundesamt und den Revisionsstellen 
jederzeit über die Verwendung der 
Beiträge Auskunft zu erteilen sowie 
Einsicht in die massgebenden Ge-
schäftsunterlagen und Zutritt zu den 
Betriebsstätten zu gewähren. Das 
Bundesamt und die Kontrollorgane 
können unangekündigte Kontrollen 
durchführen. 

Wird die ordentliche oder die er-
streckte Frist ohne triftigen Grund 
nicht eingehalten, so werden weitere 
Zahlungen sistiert. 
 
4 Die Zahlungen der Finanzhilfen erfol-
gen jährlich durch zwei Akontozahlun-
gen. Nach Abschluss der Vertragspe-
riode erfolgt ein Saldoausgleich. Das 
BSV kann den Zahlungsplan ändern, 
wenn wichtige Gründe dies rechtferti-
gen. 
 
5 Die Organisation ist verpflichtet, dem 
BSV und den Revisionsstellen jeder-
zeit über die Verwendung der Finanz-
hilfen Auskunft zu erteilen sowie Ein-
sicht in die mass-gebenden Ge-
schäftsunterlagen und Zutritt zu den 
Betriebsstätten zu gewähren. Das 
BSV und die Kontrollorgane können 
unangekündigte Kontrollen durchfüh-
ren. 
 

 II 
 
Übergangsbestimmungen zur Än-
derung vom … 

  

 a. Taggelder 
Der tatsächliche Beginn der Mass-
nahme ist für die Bestimmung des Ta-
gesgeldanspruchs massgebend. 
 
b. Bemessung Invaliditätsgrad 
Wurde einer versicherten Person, die 
wegen der Invalidität keine zureichen-
den beruflichen Kenntnisse erwerben 

 Keine Bemerkungen. 
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konnte, eine IV-Rente vor dem Inkraft-
treten der Änderung vom (Beschluss-
datum der neuen IVV) zugesprochen 
und hat sie im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Änderung das 30. Alters-
jahr noch nicht vollendet, so ist der IV-
Rentenanspruch innerhalb eines Jah-
res nach den neuen Bestimmungen zu 
revidieren. 
 
c. Rentensystem 
Sind für einen Ehegatten die Über-
gangsbestimmungen Buchstaben b 
und c der Änderung vom 19. Juni 2020 
des IVG anwendbar, so richtet sich die 
Kürzung der beiden IV-Renten des 
Ehepaars nach Artikel 37 Absatz 1bis 
IVG in Abweichung von Artikel 32 Ab-
satz 2 nach dem Anspruch des Ehe-
gatten, der die IV-Rente mit dem hö-
heren prozentualen Anteil einer gan-
zen IV-Rente aufweist. 
 
d. Revision der Höhe des Assis-

tenzbeitrags für den Nacht-
dienst 

Die Höhe der zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderungen vom (Be-
schlussdatum der neuen IVV) beste-
henden Ansprüche auf einen Assis-
tenzbeitrag für den Nachtdienst wird 
an die Änderungen angepasst. Die 
Anpassung der Höhe des Assistenz-
beitrags für den Nachtdienst entfaltet 
ihre Wirkung auf den Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Änderung. 
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e. Bestehende Vereinbarungen zur 
Vergütung von Arzneimitteln 
durch die Invalidenversicherung 

Bestehende Vereinbarungen zwi-
schen dem BSV und der Zulassungs-
inhaberin, die vor dem Inkrafttreten 
der Änderung vom (Beschlussdatum 
der neuen IVV) abgeschlossen wur-
den, bleiben bis zur Aufnahme des 
Arzneimittels in die Geburtsgebre-
chen-Spezialitätenliste anwendbar. 
 
f. Anwendbares Recht für Ver-

träge nach Art. 74 IVG 
Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderung vom 1. Januar 2022 lau-
fende Verträge gelten bis zu Vertrags-
ende weiterhin die bisherigen Bestim-
mungen dieser Verordnung. 
 

 III 
 
Die Aufhebung und Änderung an-
derer Erlasse werden im Anhang 
geregelt. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 IV 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 
2022 in Kraft. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Anhang 
 

  

 Aufhebung eines anderen Erlasses 
 
Die Verordnung vom 9. Dezember 
1985 über Geburtsgebrechen wird 
aufgehoben. 

 Keine Bemerkungen. 



Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der IV) 
 

71 
 

 

 Änderung anderer Erlasse 
 
Die nachstehenden Verordnungen 
werden wie folgt geändert: 
 

  

 1. Verordnung vom 11. September 
2002 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts 
 

  

 2a. Abschnitt: Gutachten 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 7j Einigungsversuch 
 
1 Lehnt eine Partei eine Sachverstän-
dige oder einen Sachverständigen 
nach Artikel 44 Absatz 2 ATSG ab, so 
hat der Versicherungsträger die Aus-
standgründe zu prüfen. Liegt ein sol-
cher vor, ist ein Einigungsversuch 
durchzuführen. 
 
2 Der Einigungsversuch kann münd-
lich oder schriftlich durchgeführt wer-
den und ist in den Akten zu dokumen-
tieren. 
 
3 Bei der Vergabe eines Auftrages für 
ein Gutachten nach dem Zufallsprinzip 
ist kein Einigungsversuch durchzufüh-
ren. 
 

  

 Art. 7k Tonaufnahme des Interviews 
 
1 Der Versicherungsträger hat die ver-
sicherte Person mit der Ankündigung 
der Begutachtung darüber zu informie-
ren, dass sie auf die Tonaufnahme 

 Keine Bemerkungen. 
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nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG ver-
zichten kann. 
 
2 Verzichtet die versicherte Person auf 
die Tonaufnahme, so hat sie dies vor 
der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers schriftlich zu bestä-
tigen. Dieser leitet den Verzicht vor der 
Begutachtung an die Sachverständige 
oder den Sachverständigen weiter. 
Der Verzicht kann auch unmittelbar 
vor oder nach dem Interview bei der o-
der dem Sachverständigen erfolgen. 
In diesem Fall leitet die oder der Sach-
verständige den schriftlich bestätigten 
Verzicht an den Versicherungsträger 
weiter. 
 
3 Die Tonaufnahme ist von der oder 
dem Sachverständigen nach den tech-
nischen Vorgaben des Versicherungs-
trägers zu erstellen und in gesicherter 
elektronischer Form zusammen mit 
dem Gutachten zu übermitteln. 
 
4 Der Beginn und das Ende des Inter-
views sind sowohl von der versicher-
ten Person wie auch von der oder dem 
Sachverständigen mündlich unter An-
gabe der jeweiligen Uhrzeit am Anfang 
und am Ende der Tonaufnahme zu be-
stätigen. 
 
5 Die oder der Sachverständige hat im 
Anschluss an das Interview zu prüfen, 
ob die Tonaufnahme vollständig ist 
und technisch korrekt wiedergegeben 
werden kann. 
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6 Die Tonaufnahme ist integraler Be-
standteil des Gutachtens. Sie darf nur 
im Einspracheverfahren (Art. 52 
ATSG), während der Revision und der 
Wiedererwägung (Art. 53 ATSG) so-
wie im Rechtspflegeverfahren (Art 56 
und 62 ATSG) abgehört werden. Dies 
gilt auch für das Vorbescheidverfahren 
nach Artikel 57a des Bundesgesetzes 
vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-
versicherung. 
 

 Art. 7l Anforderungen an Sachver-
ständige und Gutachterstellen 
 
1 Medizinische Sachverständige kön-
nen Gutachten nach Artikel 44 Absatz 
1 ATSG erstellen, wenn sie: 
a. über einen Facharzttitel nach Arti-

kel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c 
der Medizinalberufeverordnung 
vom 27. Juni 2007 sowie den ent-
sprechenden Fortbildungsdiplo-
men für das im Gutachten vorge-
sehene Fachgebiet verfügen; 

b. im Register nach Artikel 51 Absatz 
1 des Medizininalberufegesetzes 
vom 23. Juni 2006 als Fachärztin 
oder Facharzt eingetragen sind; 

c. eine gültige Berufsausübungsbe-
willigung nach Artikel 34 des Medi-
zinalberufegesetzes besitzen; und 

d. über mindestens fünf Jahre klini-
sche Erfahrung in einer Arztpraxis 
oder in leitender spitalärztlicher 
Stellung verfügen. 
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2 Fachärztinnen und Fachärzte der all-
gemeinen inneren Medizin, der Psy-
chiatrie, der Neurologie, der Rheuma-
tologie sowie der Orthopädie oder der 
orthopädischen Chirurgie müssen 
über das Zertifikat der Swiss Insu-
rance Medicine (SIM) verfügen. 
 
3 Neuropsychologische Sachverstän-
dige müssen die Anforderungen nach 
Artikel 50b der Verordnung vom 27. 
Juni 1995 über die Krankenversiche-
rung (KVV) erfüllen. 
 
4 Sachverständige und Gutachterstel-
len haben den Versicherungsträgern 
und Durchführungsorganen der ein-
zelnen Sozialversicherungen auf An-
frage Unterlagen zuzustellen, die not-
wendig sind für eine Prüfung der fach-
lichen Anforderungen und der Quali-
tätsvorgaben. 
 

 Art. 7m Eidgenössische Kommis-
sion für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zu-
sammensetzung 
 
Die Kommission besteht aus 13 Mit-
gliedern. Davon vertreten: 
a. zwei Personen die Sozialversiche-

rungen; 
b. eine Person die Gutachterstellen; 
c. eine Person die medizinischen 

Sachverständigen; 
d. drei Personen die Ärzteschaft; 
e. eine Person die Neuropsycholo-

ginnen und Neuropsychologen; 

 Einverstanden. 
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f. zwei Personen die Wissenschaft; 
g. eine Person die SIM; 
h. eine Person die Patienten- und Be-

hindertenorganisationen. 
 

 Art. 7n Eidgenössische Kommis-
sion für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Auf-
gaben 
 
1 Die Kommission erarbeitet öffentli-
che Empfehlungen zu: 
a. Anforderungskriterien und Quali-

tätsvorgaben für das Verfahren zur 
Erstellung von Gutachten; 

b. Kriterien und Instrumenten für die 
Beurteilung der Qualität von Gut-
achten; 

c. Kriterien für die Tätigkeit der Sach-
verständigen; 

d. Kriterien für die Zulassung von 
Gutachterstellen und deren Tätig-
keit; 

e. der Einhaltung der Kriterien nach 
den Buchstaben a-d durch die 
Sachverständigen und Gutachter-
stellen. 

 
2 Die Kommission kann von den Versi-
cherungsträgern und Durchführungs-
organen der einzelnen Sozialversiche-
rungen die Herausgabe der für die 
Überwachung der Erfüllung der Krite-
rien nach Absatz 1 notwendigen Un-
terlagen verlangen. 
 

 Einverstanden. 
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3 Die Kommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Diese regelt nament-
lich folgen-de Punkte: 
a. die Arbeitsweise der Kommission; 
b. den Beizug von Expertinnen und 

Experten für wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten oder für die 
Durchführung von Evaluationen; 

c. die Berichterstattung über ihre Tä-
tigkeiten und ihre Empfehlungen. 

 
4 Das EDI genehmigt die Geschäfts-
ordnung. 
 
5 Das BSV führt das Sekretariat der 
Kommission. 
 

 Übergangsbestimmung zur Ände-
rung vom … 
 
Das Zertifikat der SIM nach Artikel 7l 
Absatz 2 muss innerhalb von 3 Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieser Ände-
rung erworben werden. 
 

 Einverstanden. 

 2. Verordnung vom 31 Oktober 
1947 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung 
 

  

Art. 51 Abs. 5 Berechnung des 
durchschnittlichen Jahreseinkom-
mens 
 
5 Hat der Ehegatte lediglich einen An-
spruch auf eine halbe oder Viertelsin-
validenrente, so wird die Hälfte des 
massgebenden durchschnittlichen 

Art. 51 Abs. 5 
 
 
 
5 Hat der Ehegatte Anspruch auf eine 
Invalidenrente für einen Invaliditäts-
grad von 50 Prozent oder weniger, so 
wird die Hälfte des massgebenden 

 Keine Bemerkungen. 
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Jahreseinkommens zum Einkommen 
des invaliden Ehegatten hinzugezählt. 

durchschnittlichen Jahreseinkom-
mens zum Einkommen des invaliden 
Ehegatten hinzugezählt. 
 

Art. 53 Rententabellen 
 
1 Das Bundesamt stellt verbindliche 
Rententabellen auf... 

Art. 53 Abs. 1 erster Satz 
 
1 Das Bundesamt stellt verbindliche 
Vorschriften und Rententabellen 
auf… 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Neunter Abschnitt: Die Finanzhil-
fen zur Förderung der Altershilfe 

  

Art. 222 Beitragsberechtigung 
 
 
 
 
1 Beiträge können gewährt werden an 
gesamtschweizerisch tätige Organisa-
tionen, die: 
 
3 Die Versicherung beteiligt sich an-
teilsmässig an den Beiträgen der Inva-
lidenversicherung an Organisationen 
der privaten Invalidenhilfe im Sinne 
von Artikel 74 IVG, welche in erhebli-
chem Umfang Leistungen im Interesse 
von Personen erbringen, die erst nach 
Erreichen des Rentenalters in ihrer 
Gesundheit beeinträchtigt wurden. Die 
Höhe des Anteils richtet sich nach den 
Bestimmungen von Artikel 108quater 
IVV. 

Art. 222 Sachüberschrift (betrifft 
nur den deutschen Text) und Abs. 
1 Einleitungssatz und 3  
Berechtigung 
 
1 Finanzhilfen können gewährt wer-
den an gesamtschweizerisch tätige 
Organisationen, die: 
 
3 Die Versicherung beteiligt sich an 
den Finanzhilfen der Invalidenversi-
cherung an Organisationen der priva-
ten Invalidenhilfe im Sinne von Artikel 
74 IVG, die in erheblichem Umfang 
Leistungen im Interesse von Perso-
nen erbringen, die erst nach Errei-
chen des Rentenalters in ihrer Ge-
sundheit beeinträchtigt wurden. Bei 
solchen Finanzhilfen kommen die Ar-
tikel 108–110 IVV zur Anwendung. 
Die Höhe des Anteils der Versiche-
rung richtet sich nach den dieser Per-
sonengruppe tatsächlich gewährten 
Leistungen. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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Art. 223 Subventionskriterien 
 
 
1 Für die im Leistungsvertrag festge-
legten Ziele erfolgt eine Abgeltung ent-
sprechend dem Grad der Zielerrei-
chung. 
 
2 Für quantifizierbare und im Leis-
tungsvertrag festgelegte Leistungen 
werden Beiträge pro erbrachte Leis-
tungseinheit festgelegt und ausgerich-
tet. Für die Erbringung von Hilfeleis-
tungen zu Hause und in ambulanten 
Einrichtungen können nur dann Bei-
träge ausgerichtet werden, wenn 
diese Hilfeleistungen im Rahmen von 
Freiwilligenarbeit erfolgen.  

 

3 Für ständige, nicht quantifizierbare 
Leistungen der Koordination und der 
Entwicklung werden Aufgaben im 
Leistungsvertrag umschrieben und der 
anrechenbare Personalaufwand fest-
gelegt. 
 
4 Für Projekte zur Förderung der Al-
tershilfe können Beiträge ausgerichtet 
werden. 
 
5 Weiterbildungen des Hilfspersonals 
zum Zweck des Erwerbs von Grund-
fertigkeiten werden pauschal abgegol-
ten. Die Anforderungen an die Weiter-
bildung des Hilfspersonals werden im 
Leistungsvertrag geregelt. 
 

Art. 223 Ausrichtung der Finanzhil-
fen 
 
1 Für Aufgaben nach Artikel 101bis Ab-
satz 1 Buchstaben a und b AHVG wer-
den die Finanzhilfen nach der Anzahl 
der erbrachten Leistungen ausgerich-
tet. Für die Erbringung von Leistungen 
zu Hause oder im Zusammenhang mit 
dem Wohnort erbrachte Leistungen 
können nur dann Finanzhilfen ausge-
richtet werden, wenn diese Leistungen 
im Rahmen von Freiwilligenarbeit er-
folgen. 
 
2 Die Finanzhilfen für die ständigen 
Aufgaben nach Artikel 101bis Absatz 1 
Buchstabe c AHVG werden als Pau-
schale gewährt. Für zeitlich befristete 
Entwicklungsprojekte können zusätzli-
che Finanzhilfen gewährt werden. 
 

3 Für Aufgaben nach Artikel 101bis Ab-
satz 1 Buchstabe d AHVG werden die 
Finanzhilfen nach der Anzahl der er-
brachten Leistungen ausgerichtet. Die 
Anforderungen an die Weiterbildung 
von Hilfspersonal sind im Leistungs-
vertrag festgelegt. 
 
4 Das Bundesamt legt die Berech-
nungsgrundlagen in den Leistungsver-
trägen fest und kann die Auszahlung 
der Finanzhilfen an gewisse Bedin-
gungen und Auflagen knüpfen. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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6 Das Bundesamt kann die Ausrich-
tung der Beiträge an Bedingungen 
knüpfen und mit Auflagen verbinden. 
 

Art. 224 Höhe der Beiträge 
 
1 Beiträge werden nur für zweckmäs-
sig und wirtschaftlich erbrachte Leis-
tungen ausgerichtet. Sie werden unter 
Berücksichtigung von Umfang und 
Reichweite des Tätigkeitsbereiches 
der Organisation festgelegt und tragen 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der zumutbaren Eigenleistung des 
Leistungsvertragspartners angemes-
sen Rechnung. Finanzleistungen an-
derer öffentlichrechtlicher Gebietskör-
perschaften werden bei der Berech-
nung der Höhe der Beiträge berück-
sichtigt. 
 
2 Für die Durchführung der Weiterbil-
dung und von Kursen nach Artikel 222 
Absatz 1 Buchstaben b und c legt das 
Bundesamt einen Pauschalbeitrag pro 
teilnehmende Person fest. 

Art. 224 Höhe der Finanzhilfen 
 
1 Finanzhilfen werden nur für zweck-
mässige, bedarfsgerechte, wirksame 
und wirtschaftlich erbrachte Leistun-
gen ausgerichtet. Sie werden unter 
Berücksichtigung von Umfang und 
Reichweite des Tätigkeitsbereiches 
der Organisation festgelegt. Der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und 
der zumutbaren Eigenleistung des 
Leistungsvertragspartners sowie den 
finanziellen Beiträgen Dritter wird 
Rechnung getragen. 
 
 
 
2 Aufgehoben 
 
 
 
 
 
3 Es werden nur die tatsächlichen Kos-
ten angerechnet. Die Finanzhilfen be-
tragen in der Regel höchstens 50 Pro-
zent der tatsächlichen Kosten. Diese 
Höchstgrenze kann in Ausnahmefäl-
len auf bis zu 80 Prozent erhöht wer-
den, wenn die Finanzierungsmöglich-
keiten einer Organisation aufgrund ih-
rer Struktur und ihrer Ziele begrenzt 

 Keine Bemerkungen. 
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sind und der Bund ein besonderes In-
teresse an der Erfüllung einer Aufgabe 
hat. 
 

 Art. 224bis Höchstbetrag zur Aus-
richtung der Finanzhilfen 
 
1 Der Bundesrat legt den jährlichen 
Höchstbetrag zur Ausrichtung von Fi-
nanzhilfen an Altersorganisationen so-
wie die finanzielle Beteiligung der Ver-
sicherung an den Leistungen der pri-
vaten Behindertenhilfe gemäss Artikel 
222 Absatz 3 alle vier Jahre unter Be-
rücksichtigung der Teuerung fest. 
 
2 Das Bundesamt erstellt die Grundla-
gen zur Festsetzung des Höchstbe-
trags. Es überprüft die gewährten Fi-
nanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 
und ermittelt den Bedarf. 
 
3 Externe Mandate zur Überprüfung 
der Zweckmässigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Wirksamkeit der Finanzhilfen 
und zur Ermittlung des Bedarfs gehen 
zulasten der Versicherung. Die Kosten 
dürfen innerhalb von vier Jahren 0,3 
Prozent des jährlichen Gesamtvolu-
mens der ausgerichteten Finanzhilfen 
nicht übersteigen. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 224ter Prioritätenordnung 
 
1 Übersteigen die Finanzhilfegesuche 
die Höhe der verfügbaren Mittel, so 

 Keine Bemerkungen. 
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werden die Mittel nach folgenden Pri-
oritäten vergeben: 
a. Arbeiten, die für die Koordination 

der verschiedenen Tätigkeitsfelder 
und Akteure der Altershilfe auf na-
tionaler Ebene notwendig sind; 

b. Entwicklungsarbeiten, die wesent-
liche Beiträge zur Weiterentwick-
lung der Altershilfe auf nationaler 
Ebene leisten; 

c. Weiterbildungen von Hilfsperso-
nal; 

d. Beratungsleistungen für ältere 
Menschen und ihre Angehörigen; 

e. weitere Leistungen, die sich be-
sonders an vulnerable Personen 
richten; 

f. übrige Leistungen. 
 

2 Das Bundesamt regelt die Einzelhei-
ten. 
 

Art. 225 Verfahren 
 
1 Organisationen, die sich um Beiträge 
bewerben, haben bei der erstmaligen 
Anmeldung Angaben über die Struk-
tur, das Tätigkeitsprogramm und die fi-
nanzielle Lage zu machen. 
 
2 Das Bundesamt bestimmt, welche 
Unterlagen im Hinblick auf den Ab-
schluss eines Leistungsvertrages ein-
zureichen sind. 
 
3 Das Bundesamt bestimmt, welche 
Unterlagen die Organisation während 
der Vertragsdauer bis spätestens 

Art. 225 Verfahren 
 
1 Organisationen, die um Finanzhilfen 
ersuchen, haben Angaben über die 
Struktur, das Tätigkeitsprogramm und 
die finanzielle Lage zu machen. 
 
 
2 Das Bundesamt bestimmt, welche 
Unterlagen im Hinblick auf den Ab-
schluss eines Leistungsvertrages ein-
zureichen sind. 
 
3 Es bestimmt, welche Unterlagen die 
Organisation während der Vertrags-
dauer einzureichen hat und legt die 

 Keine Bemerkungen. 
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sechs Monate nach Ablauf des Rech-
nungsjahres einzureichen hat. Die 
vom Bundesamt bestimmten Unterla-
gen betreffend die Kurse und die Wei-
terbildungen sind innert drei Monaten 
nach Abschluss des Kurses bezie-
hungsweise der Weiterbildung einzu-
reichen. Bei Vorliegen zureichender 
Gründe können die Fristen vor ihrem 
Ablauf auf schriftliches Gesuch hin er-
streckt werden. Werden die ordentli-
chen oder die erstreckten Fristen ohne 
triftigen Grund nicht eingehalten, so 
wird der auszurichtende Beitrag bei ei-
ner Verspätung bis zu einem Monat 
um einen Fünftel und für jeden weite-
ren Monat um einen weiteren Fünftel 
gekürzt. 
 
4 Das Bundesamt prüft die Unterlagen 
und setzt die auszuzahlenden Bei-
träge fest. Es kann mit dem Leistungs-
vertragspartner Akonto-Zahlungen 
vereinbaren. 
 
5 Die Organisation ist verpflichtet, dem 
Bundesamt jederzeit über die Verwen-
dung der Beiträge Aufschluss zu ertei-
len und den Kontrollorganen Einsicht 
in die Kostenrechnung zu gewähren. 
 

Fristen fest. Bei Vorliegen zureichen-
der Gründe können die Fristen vor ih-
rem Ablauf auf schriftliches Gesuch 
hin erstreckt werden. Werden die or-
dentlichen oder die erstreckten Fristen 
ohne triftigen Grund nicht eingehalten, 
so werden die auszurichtenden Fi-
nanzhilfen bei einer Verspätung bis zu 
einem Monat um einen Fünftel und für 
jeden weiteren Monat um einen weite-
ren Fünftel gekürzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Das Bundesamt prüft die Unterlagen 
und setzt die auszuzahlenden Finanz-
hilfen fest. Es kann mit dem Leistungs-
vertragspartner Akonto-Zahlungen 
vereinbaren. 
 
5 Die Organisation ist verpflichtet, dem 
Bundesamt jederzeit über die Verwen-
dung der Finanzhilfen Aufschluss zu 
erteilen und den Kontrollorganen Ein-
sicht in die Kostenrechnung zu gewäh-
ren. 
 

 3. Verordnung vom 18. April 1984 
über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge 
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Art. 4 Koordinierter Lohn teilinvali-
der Versicherter (Art. 8 und 34 Abs. 
1 Bst. b BVG) 
 
Für Personen, die im Sinne des Bun-
desgesetzes vom 19. Juni 1959 über 
die Invalidenversicherung teilweise in-
valid sind, werden die Grenzbeträge 
nach den Artikeln 2, 7, 8 Absatz 1 und 
46 BVG folgendermassen gekürzt: 

Rentenan-
spruch in Bruch-
teilen einer gan-
zen Rente 

Kürzung der 
Grenzbeträge 

¼ ¼ 

½ ½ 

¼ ¼ 

¾ ¾ 

 
 

Art. 4 Koordinierter Lohn teilinvali-
der Versicherter (Art. 8 und 34 Abs. 
1 Bst. b BVG) 
 
Für Personen, die im Sinne des Bun-
desgesetzes vom 19. Juni 1959 über 
die Invalidenversicherung (IVG) teil-
weise invalid sind, werden die Grenz-
beträge nach den Artikeln 2, 7, 8 Ab-
satz 1 und 46 BVG entsprechend dem 
prozentualen Anteil ihres Teilrenten-
anspruchs gekürzt. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 4. Verordnung vom 27. Juni 1995 
über die Krankenversicherung 
 

  

Art. 35 Therapeutische Massnah-
men bei Geburtsgebrechen 
 
Die bis zum Erreichen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Altersgrenze von 
der Invalidenversicherung für Geburts-
gebrechen erbrachten therapeuti-
schen Massnahmen nach Artikel 52 
Absatz 2 des Gesetzes sind anschlies-
send von der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung zu übernehmen. 
 

Art. 35 Geburtsgebrechen 
 
 
Das EDI sorgt dafür, dass die bis zum 
Erreichen der gesetzlichen Alters-
grenze von der Invalidenversicherung 
für Geburtsgebrechen erbrachten me-
dizinischen Massnahmen von der obli-
gatorischen Krankenversicherung 
nach Massgabe der Voraussetzungen 
der Artikel 32–34 und 43–52a des Ge-
setzes vergütet werden. 
 

 
 
 
Das EDI sorgt dafür, dass die bis zum 
Erreichen der gesetzlichen Alters-
grenze von der Invalidenversicherung 
für Geburtsgebrechen erbrachten me-
dizinischen Massnahmen von der obli-
gatorischen Krankenversicherung 
nach Massgabe der Voraussetzungen 
der Artikel 32–34 und 43–52a des Ge-
setzes vergütet werden. 
Die bis zum Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze von der Invaliden-
versicherung für Geburtsgebrechen 

 
 
 
Die gesetzlichen Vorgaben werden 
von den Krankenversicherern beach-
tet und umgesetzt. Da muss das EDI 
nicht extra dafür sorgen.  
 
Die Krankenversicherung übernimmt 
die Leistungen nach Erreichen der Al-
tersgrenze nach Massgabe der Best-
immungen des KVG. 
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erbrachten medizinischen Massnah-
men werden anschliessend von der 
obligatorischen Krankenversicherung 
nach Massgabe der Voraussetzungen 
der Artikel 32-34 und 43-52a des Bun-
desgesetzes über die Krankenversi-
cherung vergütet. 
 

 Art. 65 Abs. 1bis 
 
1bis Erfüllt ein Arzneimittel die Voraus-
setzungen für eine Aufnahme in die 
Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
nach Artikel 3sexies der Verordnung 
vom 17. Januar 1961 über die Invali-
denversicherung (IVV), so wird es 
nicht in die Spezialitätenliste aufge-
nommen. 
 

 Vgl. unsere Anmerkungen zum Artikel 
3sexies.  
 
Bei einer Indikationserweiterung kann 
gemäss erläuternden Bericht ein Arz-
neimittel von der GG-SL genommen 
werden und gleichzeitig per Verfügung 
automatisch in die SL aufgenommen 
werden. Wir verlangen, dass vor der 
Aufnahme in die SL die WZW-Kriterien 
des Arzneimittels mit Indikationserwei-
terung geprüft werden.  
 
Wie im erläuternden Bericht steht, soll 
jedes Arzneimittel zudem nur in derje-
nigen Liste aufgeführt werden, deren 
Voraussetzungen es erfüllt. Richtig ist, 
dass Arzneimittel jeweils nur in einer 
Liste gelistet sind. Eine Koordination 
der SL und der GG-SL ist sinnvoll um 
Missverständnisse und Doppelspurig-
keiten zu verhindern. 
 

 Übergangsbestimmung zur Ände-
rung vom … 
 
1 Artikel 65 Absatz 1bis gilt auch für Ge-
suche um Aufnahme in die Spezialitä-
tenliste, welche beim Inkrafttreten der 

 Einverstanden.  
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Änderung vom [XXX] beim BAG hän-
gig sind. 
 
2 Arzneimittel, welche die Vorausset-
zungen für eine Aufnahme in die Ge-
burtsgebrechen-Spezialitätenliste 
nach Artikel 3sexies IVV erfüllen und in 
der Spezialitätenliste aufgeführt sind, 
werden in Umsetzung von Artikel 65 
Absatz 1bis im Rahmen der Überprü-
fung nach Artikel 65d in die Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste über-
führt. 
 
3 Arzneimittel, die in der Geburtsge-
brechenmedikamentenliste der Spezi-
alitätenliste aufgeführt sind, werden im 
Rahmen der Überprüfung nach Artikel 
65d in die Geburtsgebrechen-Spezia-
litätenliste nach Artikel 3sexies IVV oder 
die Spezialitätenliste nach Artikel 52 
Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes 
überführt. 
 

 
 
 
Wir unterstützen die Überprüfung von 
Arzneimitteln, bevor diese von der SL 
in die Geburtsgebrechen-Spezialitä-
tenliste überführt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
Wir unterstützen die Überprüfung von 
Arzneimitteln, bevor diese von der Ge-
burtsgebrechenmedikamentenliste 
der Spezialitätenliste in die SL oder 
GG-SL überführt werden.  
 
 
 

 5. Verordnung vom 20. Dezember 
1982 über die Unfallversicherung 
 

  

Art. 53 Unfallmeldung 
 
 
1 Der Verunfallte oder seine Angehöri-
gen müssen dem Arbeitgeber bezie-
hungsweise der zuständigen Stelle 
der Arbeitslosenversicherung oder 
dem Versicherer den Unfall unverzüg-
lich melden und Auskunft geben über: 
 

Art. 53 Abs. 1 Einleitungssatz, 3 Ein-
leitungsteil und 4 
 
1 Der Verunfallte oder seine Angehöri-
gen müssen dem Arbeitgeber, der zu-
ständigen Stelle der Arbeitslosenversi-
cherung, der IV-Stelle oder dem Versi-
cherer den Unfall unverzüglich melden 
und Auskunft geben über: 
 

 Keine Bemerkungen.  
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3 Für die Meldung von Unfällen und 
Berufskrankheiten stellen die Versi-
cherer unentgeltlich Formulare zur 
Verfügung. Diese sind vom Arbeitge-
ber, von der zuständigen Stelle der Ar-
beitslosenversicherung beziehungs-
weise vom behandelnden Arzt voll-
ständig und wahrheitsgetreu auszufül-
len und unverzüglich dem zuständigen 
Versicherer zuzustellen. Die Formu-
lare müssen insbesondere die Anga-
ben enthalten, die erforderlich sind: 
 
 
4 Die Versicherer können Richtlinien 
über die Meldung von Unfällen und 
Berufskrankheiten durch Arbeitgeber, 
die zuständigen Stellen der Arbeitslo-
senversicherung, Arbeitnehmer und 
Ärzte aufstellen. 

3 Für die Meldung von Unfällen und 
Berufskrankheiten stellen die Versi-
cherer unentgeltlich Formulare zur 
Verfügung. Diese sind vom Arbeitge-
ber, von der zuständigen Stelle der Ar-
beitslosenversicherung, von der IV-
Stelle oder vom behandelnden Arzt 
vollständig und wahrheitsgetreu aus-
zufüllen und unverzüglich dem zustän-
digen Versicherer zuzustellen. Die 
Formulare müssen insbesondere die 
Angaben enthalten, die erforderlich 
sind: 
 
4 Die Versicherer können Richtlinien 
über die Meldung von Unfällen und 
Berufskrankheiten durch Arbeitgeber, 
die zuständigen Stellen der Arbeitslo-
senversicherung, die IV-Stelle, Arbeit-
nehmer und Ärzte aufstellen. 
 

Art. 56 Mitwirkung des Arbeitgebers 
oder der zuständigen Stelle der Ar-
beitslosenversicherung 
 
 
Der Arbeitgeber oder die zuständige 
Stelle der Arbeitslosenversicherung 
muss dem Versicherer alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen, die Unterla-
gen zur Verfügung halten, die für die 
Klärung des Unfallsachverhaltes be-
nötigt werden, und den Beauftragten 
des Versicherers freien Zutritt zum Be-
trieb gewähren. 

Art. 56 Mitwirkung des Arbeitge-
bers, der zuständigen Stelle der Ar-
beitslosenversicherung oder der IV-
Stelle 
 
Der Arbeitgeber, die zuständige Stelle 
der Arbeitslosenversicherung oder die 
IV-Stelle muss dem Versicherer alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen, die 
Unterlagen zur Verfügung halten, die 
für die Klärung des Unfallsachverhal-
tes benötigt werden, und den Beauf-
tragten des Versicherers freien Zutritt 
zum Betrieb gewähren. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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Art. 72 Pflichten der Versicherer so-
wie der Arbeitgeber und der zustän-
digen Stelle der Arbeitslosenversi-
cherung 
1 Die Versicherer sorgen dafür, dass 
die Arbeitgeber und die zuständigen 
Stellen der Arbeitslosenversicherung 
über die Durchführung der Unfallversi-
cherung ausreichend informiert wer-
den. 
 
2 Die Arbeitgeber und die zuständigen 
Stellen der Arbeitslosenversicherung 
sind verpflichtet, die Informationen an 
die Arbeitnehmer weiterzugeben und 
insbesondere über die Möglichkeit der 
Abredeversicherung zu informieren. 

Art. 72 Pflichten der Versicherer so-
wie der Arbeitgeber, der zuständi-
gen Stelle der Arbeitslosenversi-
cherung und der IV-Stelle 
 
1 Die Versicherer sorgen dafür, dass 
die Arbeitgeber, die zuständigen Stel-
len der Arbeitslosenversicherung und 
die IV-Stellen über die Durchführung 
der Unfallversicherung ausreichend 
informiert werden. 
 
2 Die Arbeitgeber, die zuständigen 
Stellen der Arbeitslosenversicherung 
und die IV-Stellen sind verpflichtet, die 
Informationen an die Arbeitnehmer o-
der Personen nach Artikel 1a Absatz 1 
Buchstabe c des Gesetzes weiterzu-
geben und insbesondere über die 
Möglichkeit der Abredeversicherung 
zu informieren. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Achter Titel a: Unfallversicherung 
von Personen nach Artikel 1a Ab-
satz 1 Buchstabe c des Gesetzes 

  

 Art. 132 Beginn und Ende der Versi-
cherung 
 
1 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes beginnt 
die Versicherung an dem Tag, an dem 
die Massnahme anfängt, in jedem Fall 
aber im Zeitpunkt, da die betreffende 
Person sich auf den Weg zur Mass-
nahme begibt. 
 

 Keine Bemerkungen. 
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2 Sie endet mit dem 31. Tag nach dem 
Tag, an dem die Massnahme beendet 
wird. 
 

 Art. 132a Berechnung des versi-
cherten Verdienstes 
 
1 Für die Berechnung des versicherten 
Verdienstes einer Person nach Artikel 
1a Absatz 1 Buchstabe c des Geset-
zes, die ein Taggeld der Invalidenver-
sicherung bezieht, wird der Nettobe-
trag des Taggeldes der Invalidenversi-
cherung mit 100 multipliziert und durch 
80 geteilt. 
 
2 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes, die we-
der einen Anspruch auf ein Taggeld 
der Invalidenversicherung noch auf 
eine Rente der Invalidenversicherung 
haben, berechnet sich der versicherte 
Verdienst nach Artikel 23 Absatz 6. 
 
3 Die IV-Stelle liefert der Suva die 
Grundlagen zur Berechnung des ver-
sicherten Verdienstes von Personen 
nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c 
des Gesetzes. Die Suva legt den ver-
sicherten Verdienst fest. 
 

 Keine Bemerkungen. 

 Art. 132b Bemessung der Taggelder 
und der Renten 
 
1 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes, die we-
der einen Anspruch auf ein Taggeld 
der Invalidenversicherung noch auf 

 Keine Bemerkungen. 
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eine Rente der Invalidenversicherung 
haben, gilt als Grundlage für die Be-
messung der Taggelder der versi-
cherte Verdienst nach Artikel 132a Ab-
satz 2. 
 
2 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes, die ein 
Taggeld der Invalidenversicherung be-
ziehen, gilt als Grundlage für die Be-
messung der Renten als versicherter 
Verdienst das Erwerbseinkommen, 
das die IV-Stelle ihrer Taggeldberech-
nung zugrunde gelegt hat. 
 
3 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes, die we-
der einen Anspruch auf ein Taggeld 
der Invalidenversicherung noch auf 
eine Rente der Invalidenversicherung 
haben, gilt als Grundlage für die Be-
messung der Renten der versicherte 
Verdienst nach Artikel 132a Absatz 2. 
 

 Art. 132c Höhe der Taggelder 
 
1 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes erbringt 
die Unfallversicherung die ganze Leis-
tung unabhängig von der Höhe des 
Grades der Arbeitsunfähigkeit bis die 
Massnahme der Invalidenversiche-
rung wiederaufgenommen wird oder 
aus medizinischer Sicht aufgenom-
men werden könnte. 
 
2 Zu den Taggeldern der Personen 
nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c 

 Keine Bemerkungen. 
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des Gesetzes richtet die Unfallversi-
cherung das Kindergeld nach Artikel 
23bis IVG aus. 
 

 Art. 132d Prämien 
 
1 Die Prämien werden in Promillen des 
versicherten Verdienstes nach Artikel 
22 Absätze 5 und 6 festgesetzt. 
 
2 Für Personen nach Artikel 1a Absatz 
1 Buchstabe c des Gesetzes, die eine 
Rente der Invalidenversicherung be-
ziehen, gilt die Höhe der bezogenen 
Rente bei der Prämienbemessung als 
versicherter Verdienst. 
 
3 Die Prämien für die obligatorische 
Versicherung der Nichtberufsunfälle 
gehen zu Lasten der Invalidenversi-
cherung. 
 
4 Die Suva kann aufgrund der Risiko-
erfahrung von sich aus oder auf An-
trag des Bundesamtes für Sozialversi-
cherungen jeweils auf den Beginn ei-
nes Kalendermonats die Prämiens-
ätze ändern. 
 
5 Änderungen der Prämiensätze sind 
dem Bundesamt für Sozialversiche-
rungen spätestens zwei Monate, be-
vor sie wirksam werden, mit Verfü-
gung mitzuteilen. 
 
6 Die Suva führt über die Unfälle der 
Personen nach Artikel 1a Absatz 1 

 Keine Bemerkungen. 
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Buchstabe c des Gesetzes eine Risi-
kostatistik. 
 

 6. Verordnung vom 31. August 1983 
über die obligatorische Arbeitslo-
senversicherung und die Insolven-
zentschädigung 
 

  

 Art. 120a Abrechnungsverfahren 
mit der Invalidenversicherung 
(Art. 94a AVIG, Art. 68septies IVG) 
 
1 Die Ausgleichsstelle der Arbeitslo-
senversicherung stellt der Zentralen 
Aus-gleichstelle der AHV zulasten des 
Ausgleichsfonds der Invalidenversi-
cherung jeweils bis Ende Januar des 
Folgejahres eine jährliche Abrechnung 
zu. 
 
2 Diese Abrechnung muss mindestens 
enthalten: 
a. Angaben über den zu vergütenden 

Frankenbetrag; 
b. die Versichertennummer der AHV 

der versicherten Personen; 
c. die Anzahl ausbezahlter Taggel-

der; 
d. die Sozialversicherungsbeiträge; 

und 
e. die Kosten für die besuchten ar-

beitsmarktlichen Massnahmen. 
 
3 Die Ausgleichsstelle der Arbeitslo-
senversicherung übermittelt dem Bun-
desamt für Sozialversicherungen eine 
Kopie der Abrechnung. 
 

 Keine Bemerkungen. 



Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der IV) 
 

92 
 

4 Die Zentrale Ausgleichsstelle der 
AHV prüft die Abrechnung und vergü-
tet die Leistungen nach Artikel 94a 
AVIG. 
 

 
 
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
santésuisse 

Direktion Abteilung Grundlagen 
 

      
 
Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 
 
 


